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Kein zweiter Vizepräsident 
Nachdem der Konvent der Universität Frankfurt bereits auf sei
ner Sitzung am 16. April dem ' Antrag von Präsident Dr. Hans
Jürgen Krupp, das Amt eines zweiten Vizepräsidenten für die 
Dauer von zwei Jahren zu schaffen, zugestimmt hatte, die Wahl 
aber wegen Sprengung der Sitzung nicht zustande kam, blieb 
auch der zweite Anlauf auf der Sitzung in der vergangenen Woche 
am 14. Mai erfolglos. Der vom Präsidenten vorgeschlagene Kan
didat, der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Wolfgang Gerke aus 
dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, zog seine Kandidatur 
zurück, als er im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehr
heit erhielt. 

Von den 50 anwesenden Mit
gliedern des Konvents stimm
ten nur 20 für Gerke, 18 ge
gen ihn, 12 enthielten sich der 
Stimme .. Für die Wahl hätte 
Gerke die Stimmenmehrheit 
der anwesenden Konventsmit
glieder benötigt. Nach diesem 
erfolglosen ersten Wahlgang 
wurde die Sitzung für eine 
viertel Stunde unterbrochen. 
Bevor es zum zweiten Wahl
gang kam, zog Gerke seine 
Kandidatur zurück, was Über
raschung und Bedauern auslö
ste. 
Zur Begründung erklärte 
Prof. Dr. Muhlack im Namen 
der Konventsliste NIK (Neue 
Initiative i.m Konvent), der 
Gerke angehört: "Wir be
trachten das Ergebnis der Ab
stimmung als eine Absage, die 
nicht nur an eine bestimmte 
Person gerichtet ist, sondern 
zugleich' auch an ein Pro
gramm und damit die Grup
pierung. die dieses Programm 
vertritt. Die NIK-Fraktion 
wird sich daher in der laufen
den Konventsperiode an kei
ner Wahl zur Besetzung der 
Stelle eines zweiten Vizepräsi
denten beteiligen." 
Zu Beginn der Sitzung war 
die Tagesordnung um drei 
Punkte erweitert worden: a) 
Dozentenüberleitung, b) An
hörungsverfahren, c) Wahl 
und Wahlverfahren zum Kon
vent und zu den Fachbe
reichsräten. 
Beim Thema Dozentenüberlei
tung ging es um die Tatsache, 
daß nur sieben Dozenten al
ter Art zu Dozenten neuer 
Art, die zur Gruppe der Hoch
schullehrer zählen, rechtzeitig 
vor den Wahlen zum Konvent 
und den Fachbereichsräten 
übergeleitet worden sind. Di.e 
anderen überleitungsanträge 
wurden im Wiesbadener Kul
tusministerium nicht schnell 
genug bearbeitet. Diese Do
zenten, deren Überleitung 
noch nicht abgeschlossen ist. 
sind entsprechend den Rege
lungen des novellierten Hessi
sehen Universitätsgesetzes 
(HUG) in der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter 
wahlberechtigt. Wenn sie in 
dieser Gruppe zum Konvent 
oder zu einem Fachbereichsrat 
kandidieren und gewählt wer
den, verlieren sie ihr Mandat 
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zum Zeitpunkt der Überlei
tung. da sie dann der Gruppe 
der Hochschullehrer angehö
ren. Damit sind sie faktisch 
für die nächste Wahlperiode 
von zwei Jahren von der Mit
wirkung an der Selbstverwal
tung ausgeschlossen. 
Um dies zu vermeiden, hatte 
das Kultusministerium die 
Wahlen, die zum Ende des 
Wintersemesters hätten statt
finden sollen, auf das Som
mersemester verschoben. Bis 
dahin sollte die Bereinigung 
der Personalstruktur abge
schlossen sein. 
In einer längeren Diskussion 
wurde festgestellt, daß die 
Schuld für dieses Dilemma 
nicht nur bei Kultusminister, 
sondern teilweise auch bei 
den Fachbereichen zu suchen 
sei. Auch dort sei in mehreren 
Fällen die Frage der Überlei
tung schleppend behandelt 
worden. Dennoch wurde ein 
Antrag von Jürgen Weiss (De
mokratische Hochschulre
form). der im Namen der De
mokratischen Opposition ge
stellt wurde, einstimmig ange
nommen: 
"Der Konvent der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
ist empört über die in erster 
Linie vom Hessischen Kultus
ministerium zu verantworten
de mangelnde terminliche Ab
stimmung der Verfahren zur 
Überleitung der Dozenten ei
nerseits und der Festlegung 
des Wahltermins zum näch
sten Konvent und den Fach
bereichsräten andererseits. Im 
Effekt wird damit einem we
sentlichen Teil von Mitglie
dern der bisherigen Dozenten 
die Vertretung und die Mitar
beit in den Selbstverwal
tungsgremien der Universität 
und der Fachbereiche verwei
gert. ein in einem demokrati
schen Rechtsstaat unerträgli
ches Verfahren. Der Konvent 
bedauert daher außerordent
lich. daß von seiten des Lan
des nicht rechtzeitig über
gangsregelungen für die Wah
len vorgelegt wurden." 
Auch der Senat hatte schon 
am 7. Mai gegen die Verzöge
rung der überleitungen in ei
nem Beschluß Protest erho
ben: "Der Senat stellt ein
stimmig mit Befremden fest. 
daß seine Bemühungen, die 
überleitungsanträge so recht
zeitig dem Ministerium vorzu
legen, daß zumindest eine 
größere Anzahl von Ernen
nungen noch vor der Schlie
ßung des Wählerverzeichnis
ses hätte erfolgen können, 
durch ,technische' Schwierig
keiten im Ministerium zunich
te .gemacht worden sind. Er 
stellt insbesondere fest, daß 
diese Verzögerung den Inten
tionen des HUG widerspricht. 
Der Senat erhebt schärfsten 
Protest." 

Auch das Thema Anhörungs
verfahren wurde auf Antrag 
aus den Reihen der Demokra
tischen Opposition behandelt. 
Wolfgang Voegeli (Demokrati
sche Hochschulreform) erklär
te, die politische Überprüfung 
hinsichtlich der Verfassungs
treue und die Anhörungen 
von Bewerbern für eine Be
schäftigung bei der Universi
tät Frankfurt bedeuteten eine 
"unerträgliche Einschränkung 
der Freiheit, sich politisch 
zu betätigen und wissen
schaftlich zu arbeiten". Durch 
die Verfahren würden demo
kratische Grundrechte ausge
höhlt und zusätzlich eine Ent
schüchterungsatmosphäre ge
schaffen. Er forderte daher, 
daß der Kultusminister diese 
überprüfungen einstellen solle. 
Ein entsprechender Antrag 
wurde jedoch vom Konvent 
abgelehnt. 
Darauf stellte Voegeli einen 
eingeschränkten Antrag, der 
bei wenigen Gegenstimmen 
und Enthaltungen angenom
men wurde: "Der Hessische 
Kultusminister wird aufgefor- ' 
dert. das Verfahren zur poli ti
sehen Überprüfung von Be
werbern um Anstellung an 
der Johann Wolfgang Goethe,
Universität so zu gestalten, 
daß den Bewerbern die Tatsa
chen vor der Anhörung 
schriftlich mitgeteilt werden, 
auf Grund derer angeblich 
Zweifel an ihrer Verfassungs~ 
treue bestehen." Ein Zusatz
antrag. auch die Fragen den 
Bewerbern vor der Anhörung 
schriftlich mitzuteilen, wurde 
abgelehnt. 
Relativ kurz und ohne ab
schließenden Beschluß wurde 
über das Wahlverfahren zum 
Konvent und zu den Fachbe
reichsräten diskutiert. Wie
derum Voegeli forderte Aus
kunft und Begründung dafür, 
daß die Wahlen ausschließlich 
als Briefwahl erfolgen. Als 
Ergebnis blieb, daß nicht der 
Konvent, sondern der Zentra
le Wahlvorstand das zuständi
ge Gremium für diese Frage 
sei. 

Info für 
Studienbewerber 
In einem Informationsblatt 
für Abiturienten und Stu
denten, die im kommenden 
Wintersemester an der Uni
versität Frankfurt studie
ren wollen. ist aufgeschlüs
selt, welche Studiengänge 
zulassungsbeschränkt sind 
und welche nicht. Ferner 
werden die Bewerbungsver
fahren beschrieben. Das 

. Info ist bei der Presse- und 
Informationsstelle der Uni
versität. SenCkenberganlage. 
31, Telefon 798/2531 - 24 72 
(Juridicum, 10. Stock), bei 
der Zentralen Studienbera
tung der Universität, Mer-

- tonstraße 17, Telefon 7 98/ 
36 30 (Hauptgebäude) oder 
beim StudentensekeÜlriat 
der Universität, Merton
straße 17, Telefon 798/3291 
(Hauptgebäude) erhältlich. 

Konventswahl 
Der Zentrale Wahlvorstand der Universität Frankfurt hat 
am 15. Mai über die Zulassung der Listen für die Konvents
wahl, die Mitte Juni als Briefwahl erfolgt, beschlossen. Der 
Konvent hat 90 Mitglieder. Nach der Novellierung des Hes
sischen Universitäts gesetzes setzt er sich aus 35 Hochschul
lehrern, 30 Studenten, 15 Wissenschaftlichen Mitarbeitern 
und 10 sonstigen Mitarbeitern zusammen. 
Für die Gruppe der Hochschullehrer kandidieren ,vier 
Listen: 
1. Liberale Hochschulreform (Prof. Martienssen) 
2. Demokratische Hochschulreform (Prof. Stoodt) 
3. Ratio 73 (Prof. Hübner) 
4. Neue Initiative im Konvent, NIK (Prof. Muhlack) 
Für die Gruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeiter kandi
dieren fünf Listen: 
1. Meteo 75 (M. Baltrusch) 
2. Neue Initiative im Konvent, NIK (W. Gerke) 
3. Liste der Unabhängigen Assistenten (EI Sigai) 
4. Aktion Neue Hochschule, ANH (E. Dietz) 
5. Demokratische Hochschulreform, DH (J. Weiss) 
Für die Gruppe der Studenten kandidieren neun Listen: 
1. MSB-Spartakus (W. Schwarz) 
2. Sozialistische Konventsinitiative (M. Krawinkel) 
3. Juso-Hochschulgruppe (G. Ebert-Fritz) 

' 4. Kritische Union/RCDS (J. Banzer) 
' 5. Liste der unabhängigen Fachbereichsgruppen (Renate 

Eder) 
6. Kommunistischer Studentenbund, KSB (Th. Heymann) 
7. Aktionskomitee demokratischer Studenten, ads/SLH 

{K. Flesch) 
, H. Sozialistischer Studentenbund, SHB (Lili Pöttrich) 
, 9. Jungdemokraten, LHV (H. Dörig) 
Für die Gruppe der sonstigen Mitarbeiter kandidieren zwei 

! Listen: 
1. Fortschrittliche Aktion (G. Teschauer) 
2. ÖTV - Liste (W. Lang) 
Die Reihenfolge der Listen wurde durch Losentscheid er
mittelt, Die in Klammern gesetzten Namen sind die Ver
trauensmänner bzw. die Listenführer. Es können sich noch 
Änderungen ergeben, da die Einspruchsfrist bei Redak
tionsschluß noch nicht abgelaufen war. 
In der nächsten Woche wird eine Sondernummer des "Uni
Report" erscheinen, in der die Listen zu der Konventswahl 'li sowie die Listen zu den Wahlen der Fachbereichsräte voll
ständig mit allen Kandidaten abgedruckt werden. 

Festsetzung 
der Höchstzahlen I. 

Die Höchstzahlen für die im Wintersemester 1975/76 an der Uni'
versität Frankfurt zulassungsbeschränkten Studiengänge sind auf 
der letzten gemeinsamen Sitzung des Zentralen Lehr- und stu
dienausschusses und des Zentralen Haushaltsausschusses am 
15. Mai festgesetzt worden. Sie gehen nun als Vorschlag an den 
Kultusminister, der zu entscheiden hat, ob er den Beschlüssen der 
Universität folgt oder eigene Zahlen berechnet. Ein detaillierter 
Bericht mit Angabe der Aufnahmequoten für das Wintersemester 
wird folgen. 

Vor dieser abschließenden Sit
zung zur Festsetzung der 
Höchstzahlen hatten die Aus
schüsse, wie berichtet, in ei
ner ersten Lesung unter Be
teiligung der Fachbereiche die 
,im Vorlauf der Kapazitätsver
ordnung (KapVO) erhobenen 
Daten in Verbindung mit den 
curricularen Vorgaben des 
Kultusministers sowie den 
von ihm angegebenen Lehrde
putaten für die verschiedenen 
Personengruppen diskutiert 
und einige Grundsatzbe
schlüsse gefaßt. Eine erneute 
allgemeine Diskussion ergab 
sich durch die Mitteilung des 
Präsidenten, daß in Wiesba
den die Tendenz bestehe, die 
Ausbildungskapazität in den 
Lehrerstudiengängen zugun
sten der Diplom- und Magi
sterstudiengänge zu senken. 
Dies führt insgesamt zu gerin
geren Ausbildungskapazitäten, 
da die Lehrerstudenten ein 

höheres Lerndeputat haben 
als die Diplom- und Magister;..! 
studenten haben. 
In einigen Fällen kamen die 
Ausschüsse der Absicht des 
Kultusministers entgegen, in:·: 
dem sie die Anteilsquoten der 
verschiedenen Studiengänge 
verschoben. Gleichzeitig aber 
faßten sie bei der Kapazitäten'
ermittlung die in den päd
agogischen Grundwissenschaf
ten korrespondierenden Fä
cher "Politische Bildung" und 
"Soziologie", bzw. "Pädagogik" 
und "Pädagogische Psycholo
gie" zusammen, um zu ver
meiden, daß sich ein Engpaß 
in einem dieser Fächer kapa
zitätsvermindernd auswirkt. 
Ungeklärt war bis zur ab
schließenden Beratung über 
die Festsetzung der Höchst
zahlen die FTage, inwieweit 
die Tutoren bei ' der Feststel
lung der Ausbildungskapazit~t ' 

(Fortsetzung Seite 2) 
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Donnerstag, 22. Mai 
Pa tri c k S. A t i y a h, Uni
vrersity of Warwiclc 
Reform of Personal Injury Law 
11.15 Uhr, Juridicum, Raum 209 
Veranstalter: Prof. W. Frhr. 
von Marschall 

* 
Peter Braun: 
Open use of ALP 
(Weiterentwicklung der Pro
grammiersprache APL) 
15 Uhr, Hörsaal H 10 
Veranstalter: Institut für Wirt
schaftsinformatik 

* 
P. M. Ans el 0 n e , Oregon 
State University, Corvallis: 
Spectral Properties of Integral 
Operators with Nonnegative 
KerneIs 
15 Uhr, Mathematisches Semi
nar, Raum 110, Robert-Mayer
Straße 10 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Mathematik 

* 
Ina-Maria Greverus, 
Frankfurt: 
Antrittsvorlesung über Kultur 
und Alltagswelt 
16.15 Uhr, Gräfstraße 48-52, 
Hörsaal H 16 
Veranstalter: Fachbereich Klas
sische Philologie und Kunst
wissenschaften 

* 
R. L 0 f tu s, Regensburg: 
Bimodale Trockenrezeptoren 
bei Insekten 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Biologie 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Zoologie 

Freitag, 23. Mai 
P. M. Ans e Ion e , Oregon 
State University Corvallis: 
An Optimal Exchange Algo
rithm for the Tschebyscheff 
Appr.oximation . Problem 
16 Uhr, Mathematisches Semi-

. nar, Kolloquiumsraum 711, Ro
bert-Mayer-Straße 10 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Mathematik 

* 
V. E. G. Kenna, London: 
Cretan Seal Use and Ws In
fluence in the Bronze Age 
17 Uhr, Archäologisches Insti
tut; Gräfstraße 76, 8. Stock 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Neue Funde und 
Forschungen" 

* 
M. J. Fischer, MIT Cam-
bridge, USA: 
Lower Bounds on the Size of 
Boolean Formulas 
17.30 Uhr, Mathematisches Se
minar, . Kolloquiumsraum 711, 
Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstaiter: Die Dozenten der 
J.yIathematik 

Montag, 26. Mai 
Politisches Kabarett: 
"Dietrich Kittners Staats-Thea
ter" N eu es Programm: Schöne 
Wirtschaft 

Dienstag, 27. Mai 
R 0 b e r t Man d r 0 u , Sor
bonne: 
Die sogenannte Annales-Schule 
in: der französischen Geschichts
forschung 1929 bis 1975 
10 Uhr, Historisches Seminar, 
Raum 516a, Gräfstraße 76 
Veranstalter: Historisches Se-
minar 

* 
Hans-Gottfried ' von 
Roh r, Hamburg: 
Der Diplom-Geograph - be
rufliche Chancen und Probleme 
17.15 Uhr, Geographisches In
stitut, Seminarraum 308, Senk
kenberganlage 36 
Veranstaltung im Rahmen des 
Geographischen Kolloquiums 

* ' 
D. Seil man n , München: 
Komplexchemische Aspekte der 
N2-Assimilation: N2-, N2H2-, 
N2H4- und NH3-Komplexe als 
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potentielle Zwischenstufen der 
bilogischen Reduktion des Luft
stickstoffs zu Ammoniak 
17.30 Uhr, Chemie-Mehrzweck
gebäude Niederrad, Seminar
raum 201 
Veranstaltung im Rahmen des 
Chemischen Kolloquiums Nie
derrad 

* 
Las z 1 0 Lug 0 si. Chief of 
BCG Department, National 
Institute of Public Health, Bu
dapest, Ungarn: 
BeG Vaccination in Hungary 
18.15 Uhr, Hörsaal des Paul
Ehrlich-Instituts, Paul-Ehrlich
Straße 42-44 
Kolloquim des Paul-Ehrlich
Instituts, Georg-Speyer-Hauses 
und Ferdinand-Blum-Instituts 

Mittwoch, 28. Mai 
Roger Lyndon, z. zt. 
Montpellier: 
Referat über ein Thema aus 
der kombinatorischen Grup
pentheorie 
17.30 Uhr, M-athematisches Se
minar, Kolloquiumsraum '711, 
Robert-Mayer-Straße 10 . 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Mathematik 

Freitag, 30. Mai 
R. o. WeIl s j r., z. zt. Göt
tingen: 
Deformationen von komplexen 
Strukturen auf streng pseudo
k.,nvexen Gebieten 
17.30 Uhr, Mathematisches Se
minar, Kolloquiumsraum 711, 
Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Mathematik 

Montag, 2. Juni 
Stanislav 
Krakau: 

Wlodyka, 

Kontrahierungszwang als Mit
tel der Wirtschaftslenkung im 
polnischen Recht und im Recht 
der anderen sozialistischen 
Staaten 
16.15 Uhr, Juridicum, Raum 103 
Veranstalter: Prof. W. Frhr. 
von Marschall 

Dienstag, 3. Juni 
J 0 h n Ren C he n, Bielefeld: 
Produktion, Konsum und Markt 
des Nahrungsmittels Reis in 
Taiwan: Ökonometrische Un
tersuchung und Prognose 
17 Uhr, Mehrzweckgebäude 
(Juridicum), Seminarraum 665 
Veranstalter: Prof: Gehrig, Se
minar für Ökonometrie 

* 
Volk er Eggeling, Karl 
Johe, Georg Kiefer, 
J ö r g Roh 1 s, Frankfurt: 
Podiumsdiskusion : Geographie 
in Ausbildung und Praxis 
17.15 Uhr, Geographisches In
stitut, Raum 308, Senckenberg
anlage 36 
Veranstal tung im Rahmen des 
Geographischen Kolloquiums 

* 
M. Rot h e, Ulm: 
Synthese und Konformations
untersuchungen von Prolin
peptiden 
17.30 Uhr, Chemie-Mehrzweck
gebäude Niederrad, Seminar
raum 201 
Veranstaltung im Rahmen des 
Chemischen Kolloquiums Nie
derrad 

Mittwoch, 4. Juni 
E u g. e n.i 0 C 0 s e r i u , Tü
bingen: 
Für einen dynamischen Struk
turalismus 
11 ' Uhr, Romanisches Seminar, 
Zimmer 313 
Veranstalter: Fachbereich 
Neuere Philologlen 

H il m a r Dry gas, Frank
furt: 
Antrittsvorlesung: Stufenweise 
Schätzverfahren . in Regres
sionsmodellen und ihre mathe
matische Interpretation 
12.15 Uhr, Kolloquiumsraum 
des Mathematischen Seminars, 
Robert-Mayer-Str. 10, 7. Stock 
Veranstalter: Fachbereich 
Mathematik 

UNI-REPORT 

Einstellung gefährdet 
Die Fachbereichskonferenz 
des Fachbereichs Erziehungs
wissenschaften hat in ihrer 
Sitzung am 13. Mai 1975 fol
genden Beschluß gefaßt: 
In einem Erlaß entwurf des 
Hessischen Kultusministe
riums vom 20. 4. 1975 wird 
,festgelegt, daß in das Einstel
lungsverfahren zum 1. 8. 1975 
mir solche Lehramtskandida
ten einbezogen werden, deren 
Noten den Regierungspräsi
denten bis zum 18. 6. 1975 vor
liegen. An der Universität 
Frankfurt enden die wissen
schaftlichen Prüfungen für 
die Lehrämter an Grundschu
len und an Haupt- und Real
schulen erst am 26. 6. 1975. 
Daraus folgt den Prüfungsplä
nen entsprechend, daß etwa 
500 Studierende im Bewer
bungsgang keine Berücksich
tigung finden. Der Fachbe
reich 4 Erziehungswissen
schaften protestiert .mit aller 
Schärfe gegen ein derartiges 
Vorgehen! 
Durch dieses Verfahren wird 
die Mehrzahl der Absolventen 
der Universität Frankfurt 
durch Zufälligkeiten des Prü
fungsplanes von der Möglich
keit der Einstellung zum 1. 8. 
1975 ausgeschlossen. Gleich
zeitig wird ein Verfahren an
gewandt, das durch nur 
s·cheinbar objektive Bewer
tungskriterien Fehler der Bil
dungsplanung verschleiert. 
Ohne entscheiden zu können, 
welchen Anteil an der jetzi
gen Situation das wissen
schaftliche . Prüfungsamt oder 
das Kultusministerium hat, 
beschließt der' Fachbereich, in 
der Woche vom 2. 6. bis 6. 6. 
alle Veranstaltungen ausfallen 
zu lassen, soweit dies zur 
Durchführung sämtlicher noch 
anstehender Prüfungen not
wendig ist. 
Der Fachbereich fordert das 
Prüfungs amt auf, die notwen
digen organisatorischen Vor
aussetzungen zu schaffen und 
appelliert gleichzeitig an alle 
lehrerausbildenden Fachberei
che, sich diesem Vorgehen an
zuschließen! 
Mit dieser Maßnahme macht 
der Fachbereich die Öffent
lichkeit auf folgende Tatsa
chen aufmerksam: 

Examenskandidaten, die nach 
dem Abitur für ein Lehrerstu
dium .geworben wurden, sehen 
sich jetzt nach Beendigung 
des empfohlenen Studiums 
vor der Situation, 
- daß ihnen der zweite Teil 
ihrer Ausbildung vorenthalten 
wird und 
- daß trotz des gegenwärti
gen dringenden Bedarfs an 
Lehrern für diese Bewerber 
Arbeitslosigkeit droht. 
Diese Maßnahme verhindert 
eine offene, mit allen Be
teiligten geführte Diskussion 
dieses bildungspolitischen 
Problems, in dem die tatsäch
liche Anzahl der zurückgewie
senen Bewerber durch ver
waltungstechnische Maßnah
men optisch reduziert wird. , 
Der Vorsitzende des Beirats für 
Lehrerbildung, Prof. Dr. Dieter 
Stoodt, teilt zu diesem Thema 
mit: . 
Dem Beirat für Lehrerbildung 
am Didaktischen Zentrum der 
Universität Frankfurt hat der 
Vorsitzende des wissenschaft
lichen Prüfungsamtes für das 
Lehramt an Grund-, Haupt
und Realschulen mitgeteilt, 
daß das hessische Kultusmini
sterium keinen Karididaten 
am 1. 8. 1975 in das Referen
dariat übernimmt, dessen 
Meldung nicht bis zum 18. 6. 
1975 beim Regierungspräsi
denten eingetroffen ist. Da
durch ist es notwendig, daß 
alle Prüfungstermine, die zwi
schen 15. und 28. 6. vorgesehen 
waren, vorgezogen werden. 
Der Beirat beschloß in seiner 
Sitzung vom 15. Mai, dem Prä
siden ten von dieser Sachlage 
Mitteilung zu machen und ihn 
zu bitten, es zu billigen, wenn 
im Interesse einer rechtzeiti
gen Abwicklung der Examina 
Lehrveranstaltungen ausfallen 
müssen. Der Präsident ist 
grundsätzlich ' mit einer derar
tigen Regelung einverstanden. 
Die Gründe für die entstande
ne Situation werden in Pla
nungspannen des HKM zu su
chen sei. Doch sind auch Ver
mutungen . laut geworden, 
durch den neuen Meldetermin 
für die künftigen Referendare 
solle die Zahl der nicht unter
zubringenden Bewerber ver
ringert werden. 

Kritik an Anhörungsverfahren 
Auf verschiedenen Ebenen 
sind die Anhörungen von Be
werbern um Beschäftigung an 
der Universität Frankfurt, die 
bei Zweifeln an ihrer Verfas- . 
sungstreue durchgeführt wer
den, und damit auch die Stel"; 
lungnahme von Präsident Dr. 
Hans-Jürgen Krupp zu diesen 
Verfahren im letzten "Uni
Report" vom 8. Mai auf Kritik 
gestoßen. Bisher wurden, wie 
berichtet, 12 Bewerber zu ei-' 
nem Anhörungsgespräch auf
gefordert, wobei bis jetzt fünf 

Anhörung.en in der Universi
tät stattgefunden haben. 'Eine 
Ablehnung der Einstellung 
aufgrund des Ergebnisses ist 
bisher nicht erfolgt. 

"nicht nur die Kriminalisie
rung politisch handelnder 
Menschen und politischer 
Gruppen vorberei tet werden, 
sondern die Tätigkeit der 
Staatsorgane erzeugt ein all
gemeines Klima der politi
schen Verunsicherung und des 
Denunziantentums, in dem 
jede der staatlichen Admini
stration nicht genehme wis
senschaftliche und politische 
Ansicht tendenziell im Keim 
erstickt werden kann." 

19.30 Uhr, Hörsaal H VI 
Eintritt: .3,50 Mark, Vorver
kauf: 3 Mark 
Vorverkaufsstellen: Jugend
kiosk Hauptwache, Collectiv 
Buchhandlung Goethestraße, 
tat-Buchhandlung Schumann
straße, MSB Spartakus Bücher
tisch Mensa 
Veranstalter: MSB Spartakus ... Höchstzahle'n 

Die umfassend-ste Aktion ge
gen diese Art der "politischen 
Überprüfung" haben eine 
Kommission des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften 
und der AstA unternommen. 
In einer "Er}danmg", die noch 
zur Unterschrift ausliegt und 
nach Angaben der- Verfasser 
auf einer Pressekonferenz in 
der vergangenen Woche von 
rund 60 Hochschullehrern, 
mehr als 100 wissenschaftli
chen Mitarbeitern, Referenda
ren und pädagogischen Mitar
beitern, mehr als 2000 Studen
ten, Tutoren und Hilfskräften 
sowie rund 30 . Angestellten 
unterschrieben wurde, wird 
dazu aufgefordert, den Wider
stand gegen diese Anwendung 
des "Radikalenerlasses" vom 
September 1973 zu organisie
ren. Denn die Anhörungen 
aufgrund von Verdächtigun
gen seitens des Verfassungs
schutzes seien "ein Angriff 
auf die demokratischen Rech
te, die Freiheit von Forschung 
und Lehre, die politische Or
ganisations- und Meinungs
freiheit und die Freiheit der
Berufswahl. Hier soll," so 
heißt es in der Erklärung, 

"Hessen vorn - Hessen in der 
Repression." Unter diesem 
Slogan faßte der AStA auf 
dieser Pressekonferenz seine 
Kritik an der überprüfung 
von Bewerbern für den öf
fentlichen Dienst, bzw. die 
Einstellung an der Universität 
zusammen. Der AStA-Vorsit
zende warf dem Präsidenten 
vor, sich auf Weisung des 
Kultusministers bzw. des Ver
fassungsschutzes an der poli
tischen überprüfung zu betei
ligen, ohne selbst Entschei
dungsbefugnisse in der Frage 
zu haben, ob der betroffene 
Bewerber eingestellt wird 
oder nicht. Gleichzeitig griff 
er die SPD in Hessen an, _ die 
die Praktizierung des "Radi
kalen-Erlasses" zu verantwor
ten habe und damit die Re
formans ätze in der Hoch
schulpolitik zunichte mache. 

UNI-REPORT 
Ze1tung der Universität Frankfurt 
am Main. Herausgegeben vom Prä
sidenten der Universität. Redak
tion. Andrea Fülgraff und Rein
nard Heisig, Presse- und Informa
tionsstelle der Johann Wolfgang 
Goethe- Universität Frankfurt, 0-6 
Frankfurt am Main 1, Senckenberg
anlage 31, Telefon 06 11 I 7 98 - 25 31 
oder 24 72, Telex 0 413 932 unif d. 
Namentlich gezeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers wieder. 
UNI-REPORT erscheint alle 14 Tage 
am Donnerstag. mit· Ausnahme der 
Semesterferien Die A ufiage von 
15 000 Exemplaren wird an die Mit
glieder der Universität Frankfurt 
am Maln verteUt. - Zur Zeit 1st 
die Anzeigenpreisliste Nr. 8 vom 
1. Oktober 1974 gültig. - Druck: 
Union-Druckerei, 6 Frankfurt am 
Main. 

(Fortsetzung von Seite 1) 
berücksichtigt werden können. 
Die Ausschüsse kamen zu dem 
Ergebnis, daß dies zur Zeit 
wegen der in mehrfacher Hin
sicht problematischen Daten, 
die aufgrund der Kapazitäten
erhebung im vergangenen 
Wintersemester - gewonnen · 
wurden, nicht möglich ist. Bei 
der Überprüfung und, Fort
schreibung der Kapazitätener
mittlung müsse allerdings ein 
Modus' für die Einrechnung 
der Tuto.ren gefunden werden. 

Nachdem die Ausschüsse trotz. 
aller Bedenken die Höchst
zahlen auf der Basis der Ka
pazitätenveroronung beschlos
sen hatten, waren sie sich 
darin einig, daß eine kritische 
Stellungnahme zur Methode 
und zum Instrumentarium 
dieser Verordnung, insbeson
dere auch zum Vorlaufverfah
ren, abgegeben werden sollte. 
Auf einer weiteren gemeins,a
men Sitzung am 2. Juni wol
len sie versuchen, zu einer 
solchen gemeinsamen Stel
lungnahme zu kQmmen. -
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Richtlinien für Studienordnungen 
In seiner Sitzung am 10. April 1975 hat der Ständige Ausschuß I 
für Lehr- und Studienfragen den hier abgedruckten Entwurf der 
Richtlinien für Studienordnungen in erster Lesung verabschiedet. 
Dieser Entwurf ist an die Dekane der Fachbereiche geleitet wor
den mit der Bitte, ihn in den zuständigen Gremien zur Sprache 
zu bringen, um Stellungnahmen der Fachbereiche in der zweiten 
Lesung berücksichtigen zu können. Dem Entwurf wurden drei, 
hier ebenfalls abgedruckte Anlagen beigefügt: eine Muster
studienordnung, ein Musterstudienplan sowie verschiedene Mate
rialien, die dem Ständigen Ausschuß während der Beratung vor
lagen. 
Der Präsident geht davon aus, daß die Fachbereiche ihre Stel
lungnahmen bis zum Ende des Jahres erarbeiten. Die endgültige 
Verabschiedung der Richtlinien ist am Ende des kommenden 
Wintersemesters vorgesehen. 
Die Verabschiedung des Entwurfs der Richtlinien für Studien
ordnungen fiel zeitlich mit der Kapazitätserhebung in den Fach
bereichen und der Festsetzung von Höchstzahlen zusammen. In 
den Diskussionen des Ausschusses wurde immer wieder deutlich, 
daß die Studienreform nicht unabhängig von den Determinanten 
der Kapazitätsverordnung gesehen werden kann. Deshalb fordert 
der Präsident die Fachbereiche auf, bei den Beratungen über die 
Richtlinien die vorgegebenen Bandbreiten für das Lerndeputat 
der Studenten und den Curricularfaktor, das heißt die Gesamt
stundenzahl des Curriculums und die Anteile der verschiedenen 
Veranstaltungen, einzubeziehen. 
In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, daß die Aufforde
rungen, die Ausbildungskapazität der Universität bis zur Grenze 
auszuschöpfen und gleichzeitig die Studiengänge zu reformieren, 
nicht im Widerspruch stehen, sofern die Reform der Studiengänge 
auf die spätere Tätigkeit der Studierenden gerichtet ist und die 
Erkenntnisse der Hochschuldidaktik einbezieht. 

1. Funktion der 
Richtlinien und der 
Studienordnung 1) 

Um die Studienreform einen 
ents·cheidenden Schritt voran
zubringen und zu einem Be
gründungsrahmen für Lehren 
und Lernen zu kommen, wer
den diese Richtlinien mit der 
Aufforderung an die Fachbe
reiche gegeben, im Rahmen 
dieser allgemeinen Festlegung 
der qualitativen und organisa
torischen Anforderungen der 
Universitätsausbildung für je
den Studiengang eine Studien
ordnung zu erstellen.2) 

Die Studienordnung 
- begrenzt und begründet die 
Ausbildungsziele für den er
sten berufsqualifizierenden 
Abschluß und zeigt die Mög
lichkeit der verantwortlichen 
Teilnahme an Lehr-, Lern
und Forschungsprozeß auf, 

- läßt die Praxisbezüge der 
Studiengänge deutlich erken
nen, 
- legt die aus den Studien
zielen abgeleiteten Inhalte 
und Organisationen der Lehre 
in ihrer Wechselseitigkeit in 
einem Studienplan3) dar, 

seiner Tätigkeit gerecht zu 
werden. 
Die Studienziele sind auf ein 
Spektrum beruflicher Tätig
keitsfelder zu beziehen und 
ni,cht auf ein eng begrenztes 
Berufsbild.4) 

2.1 Die Förderung von Lern
bereitschaft, Lernfähigkeit 
und problemlösendem Verhal
ten ist ein die Studi.enab
schnitte und -phasen über
greifendes allgemeines Aus
bildungszie1.5) 

2.2 Die Fähigkeit zur Kommu
nikation und Kooperation soll 
entwickelt werden, und zwar 
in· der Praxi.s des Hochschul
unterrichts. 
2.3 Auf der Basis hinreichen
der Grundlagenkenntnisse soll 
die Fähigkeit, Inhalte und 
Methoden kritisch zu durch
leuchten und kreativ zu ent
wickeln, in der Aneignung ex
emplarischer Gegenstände des 
Studienfachs erworben wer
den. 
2.4 Die an den Zielen ausge
richteten Studieninhalte sind 
auf Studienabschnitte und 
-phasen zu beziehen. Fach
übergreifende Studieninhalte 
sind entsprechend zu berück
sichtigen. 

Musterstudienplan 

. 3. Lehren und Lernen 
3.1 Die Studienordnung be
zeichnet die nach dem Stand 
der Hochschuldidaktik best
möglichen Lehr- und Lernfor
men zur Erreichung der allge
meinen Studienziele und legt 
im Studienplan im einzelnen 
die Zuordnung von Veranstal
tungsart und Studieninhalt 
fest. 
3.2 Die allgemeinen Ziele der 
Universitätsausbildung, wie 
Fähigkeit der Kommunikation 
und Kooperation, der Kritik 
und Kreativität (vgl. 2.1 und 
2.2), lassen sich nur erreichen, 
wenn erhebliche Teile des 
Studiums in Gruppenarbeit 
erfolgen und die Möglichkeit 
von Projektstudien gegeben 
wird. 
3.3 In allen lehrerausbilden
den Studiengängen ist ein an
gemessenes . Verhältnis von 
fachwissenschaftlichen und 
fachdidaktischen Studienele
menten in einer Bandbreite 
von 2:1 bis 1:1 herzustellen.") 

3.4 Berufspraktika sollten in 
den Studiengang nach Mög
lichkeit einbezogen werden. 
3.5 "Forschendes Lernen", 
verstanden als Lernen in ei
ner dem For.schen strukturell 
vergleichbaren Situation, ist 
mit rezeptivem und geneti
schem Lernen, d. h. der Kon
sumtion von Wissenschaftser
trägen bzw. dem Nachvollzug 
von Wissenschaftsprozessen, 
sinnvoll zu verknüpfen.7) 

3.6 Bei der Bemessung des 
Lerndeputats in Präsenzstun
den pro Semesterwoche (Stu
dienleistung) sind die Zeit der 
selbständigen Vorbereitung 
und Vertiefung des Stoffes 
und die je nach Abschluß un
terschiedliche Arbeitsbela
stung durch weitere Fächer zu 
berücksichtigen.8) 

Das Verhältnis von Pflicht
und Wahlpflichtveranstaltun
gen ist so zu bestimmen, 
daß Schwerpunkte gesetzt 
werden können. 

4. Gliederung des 
Studiums 
Die den Studienzielen ent
sprechenden Inhalte sollten 
im Interesse der Durchlässig
keit der Studiengänge in ei
nem Zeitraum von in der Re-

gel zwei Jahren Grund- und 
ein bzw. zwei Jahren Haupt
studium vermittelt werden. 
Die Zuordnung der unter 2. 
als studien übergreifend defi
nierten Ziele zu bestimmten 
Phasen ist als Akzentsetzung 
zu verstehen. 
Das Grundstudium bzw. Ele
mente des Grundstudiums sol
len möglichst für mehrere 
Studiengänge gelten. 
4.1 Grundstudium 
4.1.10 Studieneingangsphase 
4.1.11 Die Arbeitsvorhaben 
müssen die Probleme des un
terschiedlichen Hochschulzu
gangs berücksichtigen. Der 
Beschluß des Ständigen Aus:" 
schusses I zur Orientierungs
veranstaltung für Studienan
fänger, insbesondere der Ka
talog der zu behandelnden 
Themen, ist integrierter Be
standteil einer jeden Studien
ordnung. 
4.1.12 Im Vordergrund stehen 
in der Eingangsphase 
- Einführung in das wissen
schaftliche Arbeiten und in 
die G:rundlagen und Problem
stellungen des Fachs unter 
angemessener Anlei tung des' 
Lehrenden. 
- Förderung der Motivation 
und der Lern- und Kooperati
onsfähigkeit (vgl. 2.1 und 2.2) 
in geeigneten Veranstaltungen 
und in der Einübung der g.e
nannten Lernstile (vgl. 3.5). 
- Erste Kontakte zur berufli
chen Praxis sollten (etwa in 
Form von Hospitationen) im 
Studienplan vorgesehen wer
den. 
4.1.20 Zweite Grundstudien
phase 
Die Veranstaltungen sind vor 
allem bezogen auf den Erwerb 
der wissenschaftlichen Grund
qualifikationen. Die vermittel
ten Kenntnisse müssen u. a. 
eine fundierte Wahl des stu
dienschwerpunktes im Haupt
studium gewährleisten. 
4.2 Hauptstudium 
4.2.1 Erste Haupts,tudienphase 
Die Fähigkeiten forschend zu 
lernen und sich problemlösend 
zu verhalten, sollen in dieser 
Phase in der Anwendung ver
tieft werden. Das bedeutet für 
die Lehrangebostplanung, daß 
die den Lernenden in exem
plarischer Auswahl vermittel
ten Stoffe, Theorien und Me
thoden mit Blick auf das 
Berufsfeld zu integrieren sind. 
Wissenschaftliche und prakti-

- liefert Kriterien für den 
Aufbau eines ordnungsgemä
ßen Studiengangs und bietet 
so Hilfen zur Selbstorientie
rung des Studenten, 

STUD IENORDNUNG DES STLIDI ENGANG S ••••••••••••••••••• vom .•..... 1975 
- S t u die n p 1 a n -

- legt die Gliederung und 
Dauer des Studiums, der Stu
dienabschnitte und der stu
dienphasen fest, 1. 

PFLICHTVERANSTALTUNGEN 

2. 3. 4. .. a. 6 . 7. 8. 9. 10. 

sche Kreativität ist im Rah
men sachbezogener Koopera
tion zu fördern. 
Das Lehrangebot muß die 
Wahl einer Fachrichtung und 
die Setzung von Studien
schwerpunkten ermögli
chen.2) 

Der Studienplan sollte ein 
Berufspraktikum diesen Se
mestern zuordnen. 
4.2.2 Abschlußphase 

In dieser Phase sollen stu
dienschwerpunkte vor dem 
Hintergrund umfassender, 
fachbezogener und fachüber
greifender Problemfelder an
gegangen werden. Das Lehr
angebot sollte einen engen Be
zug zur Forschung haben, um • 
die Voraussetzung für die Ab
fassung einer wissenschaftlich 
qualifizierten Abschluß arbeit 
zu schaffen. 
Die Probleme der gegebenen 
Prüfungsbedingungen sind 
ausreichend zu berücksichti
gen (vgl. dazu 5.). Repetitorien 
und ähnliche Examensvorbe
reitungen außerhalb der 
Hochschule sollen überflüssig 
gemacht werden. 

5. Leistungsnachweise 
Die in der Studienordnung 
bestimmten qualitativen und 
quantitativen Anforderungen 
sollen zugleich die Möglich- ' 
keiten aufzeigen, Lehr- und 
Lernfreiheit zu verwirklichen. 
5.1 Die Fähigkeit der Selbst
kontrolle der erbrachten Lei
stung im Arbeitszusammen
hang soll gefördert werden. 
5.2 Die Leistungskontrolle soll 
außer durch Benotung auch 
durch Begutachtung der Ar
beitsleistung des einzelnen 
oder einer Gruppe ermöglicht 
werden. Die Analyse der Er
gebnisse sollte möglichst im 
Arbeitszusammenhang gesche
hen. 
5.3 Die Leistungsanforderun
gen sind an den Lernzielen 
der . Studienphasen zu orien
tieren. 
5.4 Die Arbeitsanforderungen 
und die Kriterien der Begut
achtung der Ergebnisse sollen 
zu Beginn der Lehrveranstal
tung dargelegt und abgespro
chen werden. 
5.5 Der Studierende hat 
grundsätzlich (Fach-, Hoch-

11. 
- weist mit der Beschreibung 
der Ziele. Inhalte und Organi
sation des Studiengangs auch 
die Ermessensspielräume für 
die Verwirklichung persönli
cher Neigungen aus, 

Studien" lfd Bezeichnung Veranst. Veranst. Gruppen- Lehrpers. leistende vorausge- ist Voraus- ist gem.PO Bemerkungen 

- ist die wesentliche Grund
lage der Studienberatung, 

- ist die Voraussetzung für 
die Struktur- und Entwick
lungsplanung und Grundlage 
für die Kapazitätsermittlung. 

Die Studienordnung ist vor 
allem in ihrem operationali
sierten Teil, dem Studienplan, 
in angemessenen Abständen 
zu überprüfen und weiterzu
entwickeln. 

2. Studienziele und 
Studieninhalte 
Der Absolvent der Universität 
soll befähigt sein, wechseln
den Anforderungen der künf
tigen Berufspraxis mit wis
senschaftlichen Methoden un
ter Berücksichtigung der ge
sellschaftlichen Konsequenzen 

abschnitt Nr. d.Veranstalt. Art Dauer größe Kategorie Lehreinh. setzt Wil~d setzung für 

Grundstudium 
E' , , lngangs-
phase J , _ .:._p~:e 

, 

Hauptstudium 
1. Phase I 

\ Abschl.Phase 

SPEKTRUf4 DER W A H L P F L ICH T VER ANS TAL TUN GEN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Bemerkungen 
zum Quantum 

I 



Seite"4 Donne~sta:g, 22; Mai 1975 

schulwechsel und Studienab
bruch) einen Anspruch auf 
eine zusammenfassende Be~, 
scheinigung der in d~n absol
.vierten Phasen erbrachten 

, Leistungelf· 
'5.6 Die , ,Anl'echnung von :Stu,
dienleistungen, die in 'anderen 
Fachrichtungen und Ausbil
dungsinstitutionen sowie ' im 
Berufsppaktikum -erbracht 
wurden, wird in der Studien
ordnung geregelt. 
5.7 Die Studienordnung hat 
sich auf geltende Prüfungs
ordnungen zu beziehenD). Es 
bleibt Aufgabe der Faehberei
cl),y; aute~nander ab~esti~!llt~ 
Veränder:ungen von StudIen
ordnung ' und Prüfungsord
nung ' vorzunehmen. Da~ei 
sollten punktuelle Abschluß
prüfungen soweit wie möglich 
in ' studienbegleitende aufge;-:
l&t 'werden. ' 

6. Studienberatung 
6.1 Die Studienordnung regelt, 
wann und wie eine für die 
Studenten obligatori.sch~' stu
dienberatung erfolgen soll. Sie 
kann durch eine oder mehrere 
Studiep,beraltupgskomn;tis,Sio, 
nen' oder einzelne Hochschul
lehrer durchgeführt werden. 
Der' 'Studierende hat Wahl
möglichkeit. 
6.2 Der Zeitpunkt der ,obliga
torischen ' Studienberatung 
sollte sich- ' an der Glied'erung 
'des 'Studiengangs orientiereQ. 
(ygl. '4.), frühestens nach dem 
zweiten, spätestens vor , dem 
vorletzten Semester des mög

' l,~chen Studienabschl).ißses lie'':' 
gen. 
6.3 Die obligatorische Studien';' 
beratung hat die Aufgabe,' ~Ue 
bisher entstandenen Studien
probleme eingehend zu ' ~rör-

. tern "und bei ihrer ' Lösung 
mitzuwirken, s0wie ' Orientie ... 
rungen über Aufbau, Anlage 
und Anforderungen des weite
ren Studiums zu geben. 
6.4 Darüber hinaus hat die 
~tudienber(ltup.g d~e Aufgabe, 

. die Studierenden umfassend 
übel" ; alle 'Studienmöglichkei
~e~, -inhalte, Aufbim 'und An':' 
fordenirigen des Studiums, 
Probleme der Leistungsmdti
vation, Leistungf?~~hig~~,it und 
"',kontrolle, studi'en- und Prü
fungsordnungen; . Möglichkei'" 
ten zurrt ' ErweTb 'besondeter 
Fähigk~iteri 'Und Qualifikatio ... 
nen, Möglich.keiten zur Kom.:. 

'binatibn ' von Studienfächern, 
' Möglichkei'tender. KomunLka,':' 
tion .und Kooperation , mit dem 
Fachbere,it:h und in der !;loch":' 
~chu:1e zu odentieren10). ' ;' .• 
AlJ.me.rkl,lDg: ' . ",. .', , 
Von 5 anwesenden Mitgliedern , des 
St.A.I haben sich 4 für diese Fas
sung d~r Punkte 6.1- 6.4 ausge
sprochen; sie hat damit nicht die 
erforderliche Mehrheit gefunden. 
Das Minderheitsvotum des studen
tischen Vertreters für den Punkt 6.1 
lautet: 
6.1 Die Studienordnung regelt die 
Studienberatung. Sie ,wird ·durch
geführt durch eine oder mehrere 

Studienberatungsl{ommissionen 
und/oder einzelne Hochschullehrer, 
:für letztere ist Studienberatungs
tätigkeit verbindlich. 
Konsequenterweise entfallen dann 
die Punkte 6.2 und 6.3; der Punkt 
6.4 lautet dann sinngemäß: 
6.4 Die Studienberatung hat die 
Aufgabe, ... (usw; wie oben). 

7 e Studienplan 
. ~, .. 

'7.1 Die Studienordnung wird 
im Studienpl~n konkretisiert, 
'und zwar durch ' ' 
- die Zuordnung von Stu
dienziel und Studienabschnitt, 
Veranstaltungsart und -kate~ 
gorie,1t) 
- die Angabe der Gruppen
größe, der Dauer und der 
Lehrpersonenkategorie, 
- die Beschreibun.g der je
weiligen Voraussetzungen und 
der zu erbringenden Lei
stungsnachweise und deren 
Bezug zur Prüfungs ordnung. 
Der Studienplan wird durch 
das Vorlesungsverzeichnis 
ausgefüllt, und zwar durch die 
Angabe des Titels der vorge.l. 
sehenen Veranstaltung, die 
Nennung .. der Lehrenden, der 
Uhrzeit und des Raumes. ' 
7.2 Die an der Lehre bet'eilig
ten Mitglieder legen dem 

Fachbereich Qis spätestens 
vier Wochen vor Semesterbe
ginn die an diesem Studien
plan orientierten Lehrangebo
te für das übernächste Seme- ' 
ster vor. , 
7.3 D'~r Fa~hbereich prüft die 
Lehrangebote anahnd der 
Studienordnung und, des stu
dienplans. Bleibt das Lehran
gebot hinter den Erfordernis
sen- des Studienplans . ZUfück, 
so wirkt der Fachbereich auf 
einvernehmliche Regelungen 
hin. tm Konfliktfall ' entschei
det der Fachbereichsrat; er 
kann den Hochschullehl."ern 
Im Rahmen ihrer Lehrver
pflichtung 'notwendige Lehr
aufgaben übertrageri. 

Musterstudienordnung 
§ 1 Geltungsbereich " 
1'. Nennung des Fachs/der Fä
cherkombiriation und des Stu";' 
dienabschlusses, d: h, des, stu
diengangs/ der Studieneinhei t 
liIid der zugeordneten Lehr-
einheit2) '. 

2. Nenm~ng des Spektrums 
d~r möglichen Fachrichtung'en 
und Schwerpunkte, des Spek
trums' der Nebenfächer und 
der , Pflicht- und W'ahlpflicht.,. 
kombinationen ' , 
3. AU1?sage zur :Verbindllch- ' 
keit der Studienordnung1) 

§ 2 'Beschreibung' des ·FaChs 
1. Beschreibung der . degen
stände des Fachs/der Fächer, 
die in den Studiengang zu in
tegrieren sind. Aussage ,zum 
Wissenschaftsverständnis, 
auch Hinweise auf 'kontrover':' 
se Positionen ' 
2. Erwähnung der , Berufe, fifr 
die diese'r Studiengang quali-
'fiziert4) , 

§ 3 Ausbildungs~iel~) 
1. Allgemeine Ziele (2.112 'd'er 
Richtlin,ien), ' . . , " , 
2. Studiengangsspezif~che , 
Ziele (2.3/4 d.' Richtlinien) 
3. Verhältnis' von Fachwissen':' 
schaft und -didaktik in leh
rerbildenden Studiengängen6) , 
,~ ' 1 E,il)gangsvQJ:a,u,ssetz'lltng~n , 
1. Formale Voraussetzungen 
(z. B. fachgebundene HS-Rei-
fe) , 
2. Erwünschte Voraussetzun
gen (z. B. Sprachkenntri,ißse) ;' ' 
§ 5 'Studiendauer (Vgl. 4.)8) 
(d. i. der vomStudi~riplarl 'fi7 
xiert.e Zeitraum incl. der Zeit 
für die Abfas~ung der ' Ab-

. s~hluI3arbeit (diese ,e,xtra aus:
gewiesen), Bruttobelastung in 
Wochenstunden, . N ettobela
s,tung in 'SWSt_ ,Pr§,senzzeit) 
(3.6 del! Richtlinien). , 
§ 6 Gliederung 
(vgl. ' die ' tabeÜarische über
sicht im Studienplan ; 4. der 
Eichtlinien) 
Aussagen zu den Abschnitten 
und Phasen 
1. Differenzierte Beschreibung 
der Studieninhalte der einzel
nenphasen und Erläuterun'g 
ihres Zusammenhangs 
2. Aussage zur Lehr- und 
Lernorganisation (strategie 
und Veranstaltungsform), 
Lehrpersonenkategorie, Grup
pengröße (3. Der Richtlini
enf) 
3: Quantifizierung in SWSt, 
Ausweis der Pflichtveranstal
tungen, der 'Wahlpflichtveran
staltungen (Angape des Spek
trums) und der Wahlveran
staltungen 11) . 
4: Aussage zu Leistungsnach
weisen und Eingangsvoraus
setzungen für einzelne Ver
anstaltungen/Verimstaltungs - , 
blöcke 
5. Zuordnung evtl. Berufs
praktika 
§ 7 Prüfungen/Leistungsnach;. 
weise 
(vgL 5. der Richtlinien) 
Aussage zum Verhältnis Stu
dfe,nordn ung/Prüfun,gsord
nung9) 

Frage der Anrechnung (ine!. 
Auslandsstudium) 
§ 8 Studienberatung 
(6. ' der R,ichtlinien10) , ' 

§ 9 Revision 
§ 10 tJbergangs- und Schluß\
bestimmungen 

Anmerkungen 
Die in den ' "Richt~inlen" ~erw~J:l
deten Begriffe sind. dtlrchebep. 
diesen Kontext wohl hinreichend 
definiert. ' 
Die ,folg~~1.den ,Aul;lzüge , ~us ,den 
Materialien, die dem Lehr- unq, 
Studien ausschuß vorgelegen ha
ben, sollen dem Leser Einblick in 
den Meinungsbildungsprozeß , er
möglichen und einige Quellen 
aufzeigen, auf die sich der Aus
schuß gestützt bzw. DefinitioneJ:l' 
an die er sich angelehnt hat. 
Die zitierten Schriften sind wie 
folgt abgekürzt: . 
NRW - "Anleitung zur Erstell.ung 
VOJ:l Studienordnungen , 
(1. Entwurf 1974)" Arbeitskre,is der 
Planer , der Mttgliedshochschulen 
der Landesrektorenkonferenz des 
Landes, NRW 
in: Fundsachen-Dienst 3. Jg. Nr.4, 
Okt.1974 , 
hrsg. von 'GEW Frankfurt 
BI - "Leitlinien für Studienord
nungen" 
hrsg. Univ. Bielefeld, "Materialien 
Zour Planung", 
.Nr. 1, 1975 
B -"Grundsätze zur Erstellung 
von ,Studienplänen" 
hrsg. FU Berlin, DOkumentation 2/75 
BA Y "Musterstudienordnun
aen" Mai 1974 . ': 
hrsg: vom Bayrischen Staatsinsti
tut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung 
STA ,- ,Erhebungs- und Aufberei
tungsunterlagen fÜt' die Studen
tenstatistik des ,Statistischen B.un
desamtes, .zit. nach BA Y 
HRGE - RegierungsentwJ,.lrf eines 
Hochsch,ulrahmengesetzes 
Stand 8/73 , , 
HUG - Hessisches , Universitätsge
setz (Dez.174) 
BAK - "Forschendes Lernen ~ 
wissenschaftlich ,Prüfen" 
Schriften deI" Bundesassistenten.,. 
konferenz 5, 2. Auflage, Bonn 1970 

1) Studienolad.nung 
a) gesetzliche Vorgaben . , 
1. HUG § 18 (2) ff. - Kompe,tenz 
des' $tändigen Ausschusses I fli,r 

' Grundsätze für 'Studienordnungen 
HUG § 21 (5,6) ~, Weisung ~n die 
Fachbereiche,für Studienordnun.,. 
ge'n und deren .Einh~ltung zu , so1'-
gen , ' 
2. HRGE § 12' 
,,(1) Für jeden Studiengang stellt 
die .Hochschule eine Studienorq.,. 
nung auf~ Die StudienorQnung r~
gelt unter Berücksichtigung der 
fachlichen und ho,cbschuldidakti ... 
sehen , Entwicklung und der An
forderungen der ber:uflicl1en Pra-:
xis Inhalt , und Aufbau , des Stu
ru.ums, ggf. , einschließlich einer in 
den . Studiengang, 'eingeordneten 
berufspraktischen ",Tätigkeit. ,Die 
Studienordnung " , sieht ,. Schwe'F
punkte vor, die der Student nach 
e~gener ·Wahl ,besthmmen kann; 
sie soll nach Möglichkeit zulassen, 
Studienleistul'l.gen ,in }ln1;erschi~d
liohen, Formen zu erbringen." 
(2) Die für: den ' Studiengang ' In 
BetTaoht ' kommenden Stl1di:eni,rt
halte sind so auszuwählen und zu 
begrenzen, daß ' das StUdium. in 
der Regelstudienzeit abgeschlossen 
werden kann Die' Studienordnung 
liezei:chnet , 'Gegenstand ,und Art 
der Lehrveranstaltungen und der 
Studienleistungen, die für ' den er
folgreichen ' Abschluß des Stu· 
diums erforderlich simi. Sie be
stimmt deren Anteil am zeitlichen 
Gesamtumfang. Der Gesamtum
fan& der nach: . Satz 2 erforderli
chen Lehrveranstalturigen ist so 
zu bemessen, daß dem Studenten 
Gelegenheit zur selbstandigen 
Vorbereitung und VertIefung ' des 
Stoffes und zur Teilnahme an zu
sätzlichen ' Lehrveraristaltungen 
nach eigener Wahl verbleibt. 
(3}Die Studien ordnung ist mit 
der zugehörigen Prüfungsordnung 
abzustimmen. Andel;edas Stu'
dium regelnde Rechtsvorschrifteri 
sind zu beachten. 
b) Zum Begriff "Studienordm,mg" 
i. STA,S. 4 
"Studienordnung ist die Regelung 
oder Beschreibung von Studien
ziel und Inhalt des Studiums in 
zeitlich-organisatorischer Abfolge. 
Studienordnungen werden von 
den ' Hochschulen aufgestellt, so
fern die Beschreibung von Stu
dienziel und -inhalt nicht bereits 
durch , aI1-dere , Rechts'\[orschrift~n. 
gerege\t ist .. :pie Studienordnl,lI).g 
bezeichnet im einzelnen Fach Ge
genstand (Lehrgebiet), Art ' und 
Utn,fang der ~ehrveranstaltu,ngeI'l. 
und der Studienleistungen, die 
für den erfolgreichen Abschluß 
eines StUdiums erforderlich sind. 
Sie bestimmt deren AI).teil am 
ze'itlichen Gesamtäufwand." 
2. BAY, S. 2 
"Die ,Studienordnung trägt ,der 
Durchlässigkeit der Studiene.inhei
ten/Studiengänge Rechnung und 
bemißt den Gesamtumfang der 
Lehrveranstaltungen so, daß dem 
Studenten Zeit zur selbständigen 
Vorbereitung und Vertiefung des 
Studienstoffes und zur TeilnaJ::J.me 
an zusätzlichen Lehrveranstaltun
gen eigener Wahl verbleibt." 
3. BI" S 12 . , 
,,(2) Die Studienordnung wendet 
sich primär an den Studenten 
uno legt das Angebot und die An
forderungen an die Studenten des 
betreffenden Studiengangs fest. 
Die obige Definition des Studien
gangs verlangt grundsätzlich Stu
dienordnungen, welche die Anfor
derungen aller am StUdiengang 
beteiligten Fächer einschließen, 
und schließt deshalb Teilstudien
ordnungen einzelner Fakultäten, 
die vom Studenten erst zu einem 

studiengang integriert werden 
müssen, aus. Diese-r Anspruch 
Wird jeqoch nUr für Studiengäng~ 
mit besonders häufig gewählten 
Fächerkombinationen e'hi;;mlosen 
seIri, während man' sich fÜr eÜ1.e 
Vielzahl weiterer doch mit, Teil
'studi,enordnungen und allgeinei
nep, Hinweise·n .. für ih~.e Kombinp-:-
tion wird begnugen mussen. " , 
c) Zur Frage der Verbindliqhk,eit 
der' Studien ordnung 
1. BI, S. 19 " 
"Sowohl, die Lehrenden ~ls aucll 
die Studenten sind Adressaten der 
S~udi.enoj:dnung~n·; sie sind ' keine 
,Vorschrift für $tudium, und ;Lehx:e~" 
sondern . ermöglichen ' den stu~ 
denten Ori~ntierungen unq Ent
scheidungen aufgrund der in den 
Stl,ldienordnungen niedergelegten 
Auswahl von Lernsituationen. 
Durch , die Studienordnu,ng kann 
der Besuch von Lehrveranstaltun
gen nicht vorgeSChrieben werden. 
Die Studienordnung und damit 
auch der Be,such, von sogena,nn~en 
,Pflicht- und Wahlpflichtveran
staltungen' sind nur insoweit ver
bindlich, als in diesen" Veraristal-:
tungel,1 die Qualifikatiop.ep. erwor;
ben werden können. die für eiQ-en 
erfolgreichen Studienab~cl1Iu~ er.,. 
forderlich sind. ' 
Obligatorische Veranstaltungen 
sind die, deren (erfolgreiche) Teil
nahIll€ Zulassungsvo.rausse,tzun~ 
für die Prüfung ist. Die;;e Aus.,. 
wahl ist für die Lehrende~ eIne 
Rah{Ilenvorgabe in pezug a.uf die 
Lerninhalte und insofern für die 
Aufstellung des" Lehrangebots 
(Studienplan) v.erbfndlich." ' 

2) Zur Differenzierung , 
der Begriffe ,;Studienfach, 
Studiengang, Fach- ' 
,rieh tüng" ' 
a) studienfach 
1. B, S. 2 
"Als Fach wird eine bestimmte 
wissenschaftliche , Disziplin , be
zeichnet, die an der Hochschule 
in Forschung und Lehre vertreten 
wird. Ein Fach kann sicll in "meh- _ 
rere Fachrichtungen (z. B .. anor,ga
nische, organische Chemie) unter.
gliedern. ; Mehrere Fächer, di~ 
nach Gegenstand, Systematik und 
Metho.d~k in . einem . ,Zusammen
hang stehen, bilden einen Gege,n
stanGsbereieh (z. B. ,Naturwissen
schaften ')." 
,1;» . StUdiengang 
1. B, S. 2. , ' 
"Ein Studiengang ist der durch 
Rechtsvorschriften geregelte, in
haltlich und zeitlich strukturierte 
Ablauf des Studiums, der auf ein 
bestimmtes . Tätigkeitsfeld vorbe
reitet 1,-md in der Regel zu einem 
berufsq.ualifi:üerend~n Abschluß 

. '~iihrt. Soweit" das ; jeweilige Stil":' 
di~nziel eine . berufspraktische Tä.,. 
tigkeit erfordert, ist , sie mit den 
übrig~n ,Teilen des, Studiums in

' haHlich und zeitlich a'bzustimmen 
, und nach Möglichkeit in den Stu,.. 
<;ljengang einzuordnen. 
Anmer).<un,gen , ' 
E~n ,Studiengang entspricht also 
n~cht ,unbedingt . der Bandbreite 
eines Faches. ,Er kann ein oder 
mehrere FäCher ganz oder in Tei
len übergreifen. oder auch nur 
einz~J.ne,', Fachrichtungen umfas;
sen. Ein Fach kann weiterhin . al
ternative StUdiengänge bestrei
ten, '. '" .. Diese müssen jedocl). un
terschledli~h" spezialisierten Ab
schlüssen. ,(und, somit unterschied
lichenberuflichen Tätigkeiten -
w~nngleich, ggf. innerhalb glei
cher Tätigkeitsfelder -) zugeord
net sein." 
2. NRW, S. 2-4 
"Formal gesehen ist der Studien
gang also das, durch einen der ge
nannten Studienabschlüsse be
stimmte Studium in einem Stu
dienfach. 
Innerhalb eines Studienfachs 
kann es verschiedene Studiengän
ge, geben, die llich nach dem an
gestrebten Studienabschluß unter
scheiden. 
BJ~ispiel. Im Studienfach Biologie 
gl,bt es 
- den StUdiengang mit dem Ab
schluß-Diplom und 
- die Studiengänge für die ein-
zelnen Lehrämter. ," , 
Das Studium der ·Mathematik : in
nel'halb des St)..ldienfaches Phys,ik 
mit dem Studienabschluß Diplom, 
das Studium ,der W,irtschaftswis
senscl').aft innerhalb"des StUdienfa
ches Rechtswissenschaft mit dem 
Studienabschluß Erstes Staatsexa-:
men oder das Studium der Sozio
logie innerhalb des aus mehreren 
Disziplinen bestehenden Studien", 
l:l;aches Sozialwissenschaften mit 
dem Studienabschluß Diplom sind 
keine selbständigen Studiengänge, 
sondern Teil des jeweiligen durch 
den Abschluß bestimmten Stu
d,i~nganges in den genannten stu
dienfächern. " 
c) Fachrichtung 
t. STA, S.l 
"Fachrichtung ist eine in. Diplom
prüfungsordnungen geforderte 
bzw. in Studienmodellen im Zu
sammenhang mit Diplomprüfungs
ordnungen empfohlene Speziali
sie,rung bzw. Differenzierung in
nerhalb eines Studienfaches, die 
durch ausgewählte Kombinationen 
der Einzelfächer eines Studienfa
ches definiert ist." · 
2. NRW, S 4 
"Vom Studiengang , ist ·die Stu
dienrichtung zu unterscheiden. 
Sie ist ' dadurch gekennzeichnet, 
daß sie während eines Teils eines 
Studiums (im allgemeinen wäh
rend des Hauptstudiums) eine be
sondere Spezialisierung oder Ver-
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tiefung ermöglicht, ohne deshalb 
zu ,einem , anderen Studienab
schluß zu führen. Studienrichtun
gen kann es deshalb nur inner
halb 'eines Studienganges geben. 
Herkömmlicherweise ,wird le!ifig
lieh bei Diplom-Studiengängen 
nach Studienrichtungen differen-

. ziert." ' , , ., 
3. BI, S . 11 ' . 
"Differenzierungen -ill: einem StU" 
diengang sind berelts gegeben, 
wenn Wahlmöglichkeiten eröffnet 
werden. Wenn "möglich; sollten sie 
jedoch genauer ' abgegrenzt und 
als Stuclienrichtungen beschrieberl 
werden. Zur Feststellung einer 
Studienrichtung können etwa Stu
dienschwerpunkte im Hauptfach 
und die Wahl 'von Nebenfächem. 
(mit evtl. Rückwirkungen auf das 
Hauptfach)' dienen. " Studienrich"
t\lngen sind Wahlpfl:ichtpakete im 
Rahmen eines bestimmten Stu
diengangs und -fachs, von denen 
der Student eines ausgewählt, in 
dem er weitgehende Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten m~t 
dem Ziel einer spezifischen QualI
fikation erwerben will." 

3.) , Studienplan 
L ' B.AY, S. 2 
"Ergänzung , zur , Studienordnung, 
die ,einerseits die , , Aussagen der 
Studienordnung in komprimierter 
und übersichtlicher Weise dar
stellt, andererseits . mittelfristig 
gültige Angaben enthält, die sich 
von Semester zu Semester ändern 
können ,- insbesondere A~gaben 
üb.er Lehrveranstaltungen, die 
niCht Pflichtlehrveranstaltungen 
sind, evtl. auch Literaturhinweise 
etc." 

41 Berufsfe~db,ezUg 
1. ·NRW, S. 15 , , 
,jDas Studium soll den StudenteJ:l 
auf eine . qualifizierte Bel'1.).fstätig
keit vorber.eiten, die die Befähi
g\:lng zu wissenschaftlichem Ver
halten umfaßt. Wissenschaftliches 
Verhalten, ' umfaßt DisP'6.siti-onen 
und Fähigkeiten, die in allen Stu
diengängen gleichermaßen zu ver
mitteln sind, die aber studien~ 
gangspe~fisch akzentuiert werden. 
Darin eingeschlossen ist das Er
lernen von Verha-Itensweisen, die 
zu ' beruflicher Flexibilität befähi
gen." 
2. BAY, S. 9 f. , . . 
"Ein Bereich. der durch Aufgaben 
gekennzeichnet, ist, welche , zur 
Erfüllung aufeinander bezogener, 
b.eru,fsübel'schreitender Leistungen 
wahrgenommen w ,erden. Grenzen 
und Aufgaben dieses Bereichs 
müssen von Zeit zu' Zeit über
prillt und "neu formuliert werden, 
da sie sich insbesondere durch ,die 
Veränderungen der gesellschaftli
chen Grundbedürfnisse ' wandeln. 
Diese Tatsache zusammen mit den 
sich fortentwickelnden Möglich
keiten der Aufgabenbewältigung 
- Methoden, Kenntnisse etc. -
,verlangen vom __ , ,Hocnschul~bSQI" 
venten insbesondere Autonomi.e 
und, Flexibilität in der Wahl, For
mulierung und Bearbeitung anfal
lender Probleme, Kreativität , und 
Fähigkeit zur K00peration -: dies 
auf der, Basis fachspezifischer 
Kenntnisse, welche ein Grundla~ 
genwissen über angrenzende Ge
biete einllcliließen.~' 
3. B, S.:: , 
"Berufsfeldanalyse. Voraussetzung 
für die, Erarbeitung ·von Studien
plänen , sollte die Ermittlung diffe
renzierter wissenschaftlicher. ' "und 
berufsorientierter StUdiengänge 
sein. Die Ermittlung, sollte auf der 
Basis einer mögliChst sorgfältigen 

' Berufsfeldanalyse für die Absol~ 
. venten des StUdiengangs b·eruhen:. 

Solange der Vorrat reicht! 
Lesebrillen und Spezial-Lupen 

in großer Auswahl 
Sonderrabatte bei Vorlage 
des Dienst- oder Studenten
ausweises. 
Verkauf: samstags von 9 bis 
17 Uhr, Platane Nr. 5, links 
neben dem Eisernen Steg. 

Diese Berufsfeldanalyse sollte zur 
Grundlage für die Einteilung und 
Organisation in Studiengängen 
und Curricula genommen werden. 
Die Festlegung der Fachinhalte 
und somit , die inJ::J.altliche Ausge
,staitung der , Curricu,la hingegen 
hat allein nach wissenschaftsim
manenten Kriterien zu erfolgen 
und die gesamte Breite des jewei
ligen , Faches angemessen zu be
rücksichtigen, um die Wissen
schaftlichkeit der Hochschulaus
bildung zu garantieren. Bei der 
Erarbeitung der Berufsfeldanalyse 
kann nicht · allein vom Status quo 
des Arbeitsmarktes ausgegangen 
werden; vielmehr ,sind dessen ab
sehbare Veränderungen, Innovati
onsbedürfnisse (neue Fachgebiete 
und, -kombinationen) und auch 
die Rolle der Hochschulausbil
dung selbst bei der Veränderung 
der beruflichen Struktur zu be
rücksichtigen. Grundsätzlich je
doch muß der Studierende eine 
für die angestrebten Tätigkeitsfel
der optimale Ausbildung erhalten; 
dies ist die Grundforderung, die 
an ein, CurL'iculum gestellt werden 
muß. 
Anmerkungen. Die Kenntnis der 
beruflichen Tätigkeitsfelder ist 
heute in 'weiten Bereichen · noch 
sehr begrenzt. Die Fachbereiche 
bedürfen hier der Beratung durch 
Experten aus Bildungsökonomie, 
Bildungsplanung und Berufsfeld
forschung, sowie Planungsgremien 
und -institutionen aus Universität, 
Staat und Berufspraxis. Umge
kehrt sollte die Universität selbst 
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Offenlegung der Interessen, Prä
missen, Methoden, Quellen bzw. 
Daten; Offenheit für Gegenargu- , 
mente und Einsicht in die mögli- . 

bei der ,Erforschung der ihren 
Studiengängen entsprechenden 
Tä1!igkeitsfeldern . anregend tätig 
werden tfnd ' mitwirken (Modell
v.ersuche im BUdungswesen, For
schungsaufträge, Erhebung von 

_Meinungen' von Pra,ktikern, Lehr
aufträge, . Vergabe von Arbeiten 
im Bereichfachbezogener Berufs .. 
feldanalyse, Exkursionen etc. 
Vorläufig muß bei. der , Erarbei
tung von Studienplänen vom der
zeitigen Stand des W'issens uber 
die . berufliche!):" ,.Tätigkeitsfelder 
ausgegangen werden., Nach , Vor
liegen genauerer '" BeFllfsfeLdanaly
sen sollte dann eine Revision des 
Studienplans .angestrebt werden. 
Die vorläufige Ber:ufsfeldp.nalyse 
muß sich schließlich .auch als In
formation für d\i!n .Studierenden 
in den Studienplänen niederschia" 
gen. Diese müssen ,,möglichst ge
naue Angaben über · die Berufsfel
der und -chancen der Absolv.en.., 
ten der jeweiligen Studiengänge 
enthalten." , ..., ,.' . 

" ehen . ,Argumentationszusammen
hänge. Koris'equenzen und gesell
schaftliche Bedeuturig wissen
schaftlicher Erkenntnisse. 
ö~o:nom~e, methodische Sicherheit 
tindmethod~:hkriHSches ' Bewußt-

5) Studien~iele" 
1. HRGE . 
,,§ 8 Ziel des Studiums 
Lehre und Stüdium 'sdUen' den 
Studenten auf ein beruflichesTä:.. 
tigkeitsfeld vorbereiten" und 'ihm 
die dafür erforderlichen , fachli-

. eheri Kenntnisse, FäJ;l.igkeiten und 
Methoden so vermitteln,' daß er 
zu Wissen,sChaftlicher öder künst
lerischer Arbeit, zu wissenschaft
lich-kritischem Denken und , zu 
verantwortlichem Handeln in ei
nem freiheitlichen, 'demokrati
sehen und , sozialen Rechtsstaat 
befahigf werden." 
2. BI, S. 20-22 
,,§ 3 Ausbildungsziele 
Mit der Angabe von AusbUdungs
zielen ; in den Studü~n6rdi1Ungen 
sollen die . Orientiertlngspunkte 
für Auswahlentseheidungen über 
Inhalte und bernverfahren mar.:. 
kiert werden, die Lehrenden ' und 
Studenten aus· einer ' zunehmenden 
Menge möglicher Alternattven im
me'rzu treffen müssen und die in 
den Studienordnungen auch nicht 
annähernd benannt - oder gar ' be
wertet werden können. ' Di'e '-Aus'" -
bildungsziele sind daher auf einer 
solchen Abstraktionsebene zu for
mulieren, daß ' sie als Bezugspunk
te bei den einzelnen Entscheidun
gen herangezogen werden kön
nen; d. h. aber auch, daß die Zie
le 'nicht 'durch Stoffkataloge er.;. 
setzt werden können, zu deren 
Auswahl ' und Anordnung sie ja 
u. a. drenen sollen. Bei den Aus
bildungszielen 'wird nach "allge
meinen Zielen wissenschaftlichen 
Verp.altens" und ,;s1rudienspezifi;. 
sehen Zielen~' unterschieden; in 
den studienspezifischen Zielen er
fahren die allgemeinen Ziele eine 
Gewichtung und nähere Ausfül
lung je nach Studiengang. 
Angabe 'der "allgemeinEm Ziele 
wissenschaftlichen Vernaltens" 
Das .sttidium,;soll · d-en StUdenten 
auf eine qualifizierte 1 Berufstätig~ 
keit ,vorbereiten; die die Befähi
gung zu wissenschaftlichem Ver'
halten umfaßt. WisSenschaftliches 

. Verhalten . umfaßt Dispositionen 
und Fähigkeiten, die 'in allen Stu
diengängen gleichermaßen zu ver
mitteln sind, die aber je nach 
Studiengang unteFschiedlich ' ak'
zentuiert und ausgeformt werden. 
Die ' Aneignung . der genannten 
VerhaltenSformen ist also 'zwar 
das 'allgemeine Ziel aller Lernpro'
zesse, aber mit je naph Fach väri
ierenden Schwerpunkten. ' 
nie Gegen'Stände und ArbeItsfor
men des Studenten müssen so ge
wählt sein, daß sie die Praktizie'
rung dieser Verhaltensformen tat
sächlich notwendig ma<;:l1en unq 
Gelegenheit zu ihrer Einübung 
·besteht. 
Kreativität und Autonomie 
Die folgende Aufzählung erhebt 
nicht den Anspruch auf Vollstän
dig1,ceit: Offenheit für 'und stre
ben nach Veränderungen, neuen 
Einsichten und Begriffen, "Qber
schreiten der erreichten Positio
nen und Normensysteme, diver
gierendes Denken, schöpferisches 
Verhalten. Autonome und indivi
duelle verantwortete Wahl, For
mulierung und Auswertung einer 
wissenschaftlichen Fragestellung, 
nicht in Abhängigkeit von oder 

' Anpassung an P'el'sonen, Institu
tionen oder herrschende Auffas
sungen. 
Autonome Motivation 
Hier verstanden ' im Sinne einer 
ständigen BereitSchaft, Probleme 
aufzufinden, "neugierig" zu sein, 
vergeblichen Sachverstand und 
angebliChe Autoritäten lnftage zu 
stellen; Wissenschaft mit· Freude 
betreiben. 
Kooperatiöns- und Kommunikati
onsfähigkeit 
Kooperation mit anderen, na
mentlich auch Vertretel'n anderer 
Fachrichtungen und G1'uppen 
(teamwork, interdisziplinäre ' stu
dien; Projektmethode). Eirtsicht in 
die Grenzen des eigenen Wissens', 
des spezifischen Fachs einerseits, 
seiner Stellung im Zusammenhang 
andererseits; ferner in die Verfah~ 
ren und die Dynamik von Grup'
penarbeit, Bereitschaft und Fähig\. 
keit, die Probleme und Ergebnisse 

. der eigenen Wissenschaft an An
gehörige anderer Fächer und 
Gruppen sowie an die öffentlich
keit zu vermitteln; Bereitschaft, 
die eigenen Ergebnisse der inter
subjektiven Bewährung zu unter
werfen;' Verzicht auf Infonnati
onsmonopole; Fähi·gkeit zu 
sprachlicher, 'symbolischer und 
graphischer Darstellung; Unter
scheidung - von Aussage, Schluß
folgerung, Urteil; · Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Diskussion. 
Kontrolle und Kritik, Reflexion 
auf praktische Anwendung und 
Konsequenzen für die Gesellschaft. 

sein ' .'.. .... ,. 
.Arbeit~techtiiK', -einteilung; -stra:' 
tegie . . Einsicht in ' das jeweilige 
Erkenntnisihteresse; den Erkennt
nisli!spekt einer Wfssenschaft.' · " . 
Angab'e . der ' studl:engimgssp:ezifi':' 
schen Ziele '.'. . : ' 
Studiengangsspezifi.sche . Zi~le 
wer~en in Form 'von Qualifikatio
nen (Fälügkeiten, KenntniSse) an':' 
gegeben, die durch besti;mmte Ar
ten der 'Beschäftigung mit be
stimmten Gegeristandsbereichen 
erworben werden können. Die 
Angabe ' der " studiengangsspezi'fi
sehen 'Ziele ' soll ihsbesondel'e ' die 
Begrenzung (d. h. Auswahl und 
Gewichtung) der fachspezifischen 
Inhalte ermöglichen; ·dazu müssen 
Bezugspunkte auch über das 
Selbstverständnis 'der Fachwissen
schaft hinaus gefunden wel"d~n. " . 
3. B, S. ~6 ". 
,,1.4 Ziele und ·tn.halte der Ausbil-
dung " 
Als Ziele der akademiscnen Aus
bildung müssen gelten: 
a) Allgemeine wissenschaftliche 
Fähigkeiten und Verha:ltenswei-
sen, . 
b) Verfügung über einen breiteq.; 
die ' wesentlichen Tatbestände des 

. gewählten Fachs ' umfassenden 
Wissensfund uso 
Die Bestimmung der' Prioritäten 
je~eils innerhalb der beiden Zier .. 
komplexe muß 'sich dabei n~c:h 
den Anfo'rderungen des ' berufli
chen, Tätigkeitsfelds', auf das hin 
ausgebildet wird, bemessen. ' ' 
Die . Vermittlung ' "wissenscb.aftli.
eher Fähigkeiten und Verhaltens
weisen und die Vermittlung der 
wesentlichen .fachlichen ·:Wissens
grundlagen mUs'sen einand'er' voll
ständig .· zu einer wissenscfiaftli-
ehen Ausbildung · ergänzen, da 
Wissen ohne analytische und kri
tische ' 'Fähigkeiten blind bleibt, 
diese aber ohne Kenntnis der Sa
chen leer bleiben. 
Die Kernaufgaben bei 'der EI:stel
lung des Studienplans sirid also 
entsprechend:' . 
ä) " Bestimmung ' und fachspezifi
sehe Formulierung der allgemei
nen Ausbildungsziele, sowie ihre 
Umsetzung in ' die Organisation 
des Studiums (insbesondere' d.'l'irch 
Heranführung an die Forschung); 
b) Bestimmung der wesentlichen 
Inhalte eines Faches, sowie ihre 
Umsetzung in ein Curriculurn. 
1.4.1 Allgemeine Ausbildungsziele 
Für die Ermittlung von Ausbil· 
dungszielen für einen Studien
gang sollte allgemein, unabhängig, ' 
aber nicht isoliert von den 1'ach
'Spezifisch,enInhalt'en" gelten, 'daß 
die akademische 'Ausbildung von 
den Lernenden zu ' wissenschaftH
chem Denkeri und verantwot
tungsbewußtem Verhalten befähi~ 
gen soll. Durch die Vermittlung 
eines Instrumtmtariurris, . das dep 
Lernenden befähigt, Probleme 'zu 
erkennen, aufzugreifen und " zu 
formulieren, um sie einer wissen
schaftlichen Bearbeitung und Lö
sung zugänglich zu,. machen, soll 
er . 
- einerseits den sich wandelnden 
Anforderungen seines Arbe~tsplat .. 
zes gerecht werden, ' 
- andererseits ' in seinem Tätig
keitsbereich selbst zur Flexibili
tät, Innovation, Erweiterung <;leI' 
Selbstbestimmung beitragen kön" 
ne~ .. 
Die A usbildUJ;igsziele, die zu ' 'Wis·;. 
senschaftlichem Verhalten befähi
gen, lassen sich grob folgender-
maßen gruppieren: " 
a) wissenschaftliche Fähigkeiten 
Analyse und Reflexion; Selbstän
diges Denken und Unabhängigkeit 
gegenüber herrschenden Auffas
sungen; Methodische Sicherheit 
und methodisches Bewußtsein; 
Arbeitsökonomie. . 
b) wissenschaftliche Verhaltens-
weisen 
Bereitschaft, Probleme aufzufin
den ' und zu lösen; Interesse am 
wissenschaftlichen Fortschritt und 
der überwindung erreichter Posi
tionen; Offenheit gegenüber Kon
tl'oll~, Nachprüfung und Kritik, 
BereItschaft zur Diskussion" Be
reitschaft zur Reflexion übe; Fol
gen und praktische Anwendung 
der Ergebnisse. ' 
Anmerkungen. Nat1,lrgemäß kön
nen die al1gemeinen Ausbildungs
ziele an dieser Stelle nur in die
ser abstrakten Form angegeben 
werden. Aufgabe des Studienplans 
ist es, sie zugleich auch fachspezi
fisch zu formulieren, d. h. gemäß 
den jeweiligen Fachinhalten und 
den entsprechenden Tätigkeitsfel:" 
dern zu differenzieren und anzu-
wenden. . 
Hieraus sind dann Konsequenzen 
für die Ausbildungsorganisatiön 
insbesondere für die Lehrforme~ 
und Veranstaltungstypen zu zi'e
hen. Insbesondere ist zu prüfen 
und zu regeln, wie die Studieren
den an die Forschung herange-
führt werden können. . 
1.4.2 Ausbildungsinhalte 
Die inhaltliche Reform der Aus
bildung ist wahrscheinlich das 
schwierigste Problem der Studien
reform. Es muß in den Fachberei-

. ehen und Wissenschaftlichen Ein
richtungen Konsens darüber her
gestellt werden, 
a) welche Gegenstandsbereiche 
ausbildungsrelevant sind und da
her 'mit Priorität angeboten wer
den sollten; 
b) welche Gegenstandsbereiche zu 
einem normalen StUdiengang ge
hören und innerhalb eines gewis-

sen Zeitraums angeboten w erden 
müssen; · 
c) welche Gegenstandsbereiche 
den ObligatoriSChen Grundstock 
des Fachwissens bilden l,llld (meist 
i.m Grundstudium) kursartig ge
lehrt werden. 
Kriterium für diese FestlegUngen 
muß sein: 
~: Die wesentlichen ' Tatbestände 
eiries F~ches, rilit Hinblick auf' die 
spätere 'Berufspra:X:is des AusZu
bildenden (die Ergebnisse . der 
Berufsfeldanalyse sind hier voll 
ZU ' berticl~sichtigen) ; 
2': die . wesentlichen 'Problemstel
lungen und' Innovationsentwick"; 
lungen eines Fachs, mit besonde
r em Hinblick auf ' dessen gesamt
wissenschaftliche Und ' gesell;' 
schaftliehe Funktion. 
Diese Inhalte sind in den Studien
plänen verbindlich festzulegen. 
Nach ihrer Ermittlung' sind "auch 
-'-" auf · der: zeitlichen Basis mehre
rer Semester - die Lehrvertei
lungspl.äne so - einzurichten, daß 
ein kontinuierliches Lehrangebot 
der wichtigsten GegenstandsbereF 
ehe gesichert wird. Das Lehrange
bot darf nicht allein, wie in wei
ten . 'Feilen , der Universität noch 
üblich, allein von der Interessen
lage der Dozenten bestimtnt sein, 
sondern muß 'der Vermittlung des 
fachlichen Grundwissens zumin
dest , Pr.i0rität einräumen. Die 
Fachbereiche soilten nach der ' Er'
arbeitung des Studienplans 'auf
grund der vorhandenen Lehrkapa
e:ität . festlegen, in welchem . Um
fang jedes Mitglied des Lehrkör
pers , am planmäßig festgelegten 
Lehrangebot mi,twirken muß. . . 
A:nmerkungen. Ein Konsens dar
über, was als das ' unverzichtbare 
fachliche Kernwissen in einem 
Studienfach zu ' gelten hat, ' wird 
zweifellos in manchen ' Fächern 
(Naturwissenschaften) einfacher 
sein als in anderen. Er ist jedoch 
in allen Fächern in größtmögli
chem Umfang anzustreben, 'schon 
auch um der weit verbreiteten 
Polarisierung fachlicher Interes:" 
sen (und ~m Gefolge gegenseitiger 
Abschließung 'und Separationsten
denzen) . entgegenzuwirken. 
Auch bel Fächern, die . bei '. der 
Vermi.ttlung . ihrer Studiengehalte 
we,itgehend nach ,der sog. ' exetri':' 
plarischel). Methode v~rfah~eh, ' ~sj; 
eine Besinnung auf das allgemei:' 
ne fachliche Grundwissen ndt
wendig sowie darauf, daß auch. 
eine exemplarische Bel).ancj.lung 
stets für etwas exemplarisch ' sein 
muß. 'Zu berijcksichtigen . sind 
schließlich einfuhrende Veranstal
timg€n, welcbe die systematischen 
und begrifflichen Grund·ragen : :ei'
nes Faches ' 'zum Gegenstalnd 'ha'
ben. l{enntnisse ' über Grund'be
griffe, -konzeptionen, -verfahren 
etc. gehören ebenfallS zum fachli
chen Grundwissen. Sie sollten 1'n 
der Anwendung , auf die jeweils 
behandelten :inhaltlichEm Proble-
!re~·~vermitli~lt ,";lnd ~in~eüb~;' ~?r-

Ein' 'besonderes ' Problem steHen 
diejenigen 'Fächer dar, in ' denen 
gegenwärtig erheblich ' unter
schiedliche wissenschaftliche Me
,thoden verwendet werden:, . nicht 
in dem Sinne, daß verschiedene 
Vel'fahl'en benützt werden, Sön;.. 
dern daß, a:ufgrund .. bestimmter 
er.kenntnis-theoretischer und so .. 
zialphilosophischer Prämissen, di
vergierende Wissenschafts begriffe 
und Methoden einander gegen
überstehen. Hier muß die Tatsa
che selbst, d.aß kein einheitlicher 
Wiss.enschaftsbegriff zur Verfü
gung steht, .zum Gegenstand der 
AUSbildung gemacht werden; die 
einzelnen Ansätze sollten im Ver
l;mf des, Studiums vorgeführt, in 
ihrer upterschiedlichen ,Begrün
dungsstruktur sichtbar gemacht 
und kri tisch analysiert werden. 
Auch hier ist in jedem Falle , dar
auf zu achten, daß sich - insbe
sondere im Grundstudium - kei
ne monistischen Studiengänge 
entwickeln; ebensQ, daß legiti
mierte wissenschaftliche Metho
den nicht im Spektrum der Lehr
mhalte an den Rand gedrängt 
werden. Keinesfalls auch sollten 
die divergierenden Ansätze nur in 
getrennten Veranstaltungen ver
schiedener Lehrkräfte vermittelt 
werden, da dies gleichfalls zu ei:' 
ner Polarisierung der Studiengan
ge führen und den StudierendEm 
vor die Aufgabe stellen würde, 
ohne Anleitung die wissenschaf1:s
theoretische Kluft für sich selber 
schließen zu müssen. 
In der Organisation der inhaltÜ~ 
ehen Ausbildung sollte wie folgt 
verfahren werden: 
a) Jm Grundstudium sollte das 
fachliche Grundwissen der Berei~ 
ehe, die von dem jeweiligen Stu
dienplan erfaßt werden, definiert 
l,md in einem Verbund obligato.ri
scher, sy!Stematisch gegliederter 
und aufeinander aufbauender 
Lehrveranstaltungen (Kurse) an
geboten werden. Dieses Grundwis
sen ist im Studienplan inhaltlich 
- und ggf. methodisch - in sei
nen einzelnen Gegenständen und 
Gegenstandsbereichen mÖ'glichst 
genau zu kennzeichnen, um dem 
Anfänger möglichst früh die Ge
legenheit eines überblicks ' über 
die Grundtatsachen seines Fachs/ 
seiner Studienrichtung zu geben. 
In Ergänzung zum Studienplan, 
der als Rechtsvorschrift nicht in 
kurzen Abständen revidierbar ' ist, 
sollten zur höheren Konkretisie
rung und zur Orientierung der 
Studenten weitere Hilfsmittel, wie 
Materialien zur Studienberatung, 
kommentierte Vorlesungsverzeich
nisse, Empfehlungen zur Studien
gestaltung, Leitfäden bzw. ' Skl'ip~ 
ten zu Lehrveranstaltungen etc. 
vorgesehen werden. Grundsätzlich 
sollten übersichtsangaben über 
das bei einer Abschlußprüfung er-
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-wartete ' Wissen, Lektürel:isten etc. 
nicht erst in der Prüfungsord
nung auftauchen. Vielmehr muß 

,der Stoff über das Gesamtcurdcu-
J,um .systematisch eingeteilt sein. 
Insbesondel'e auch AnforderungeIl 
von Staatsprüfi.mgen müssen in 
curriculare Einheiten übersetzt 
und in den Studiengang integriel:t 
werden. .·· ' : ' . 
In . vielen Fächern sollten neben 
diesem Kurssystem zusätzlich 
(nichtobligatorische) Einführungs
veranstaltungen ' angeboten wer
den, die , 'einen überblick über 
w,eit.eres fachliches ' Grundwissen 
b'ietel1 . und dessen Vertiefurig ~r
mögliChen (Vorlesung/Colloqtiiuml 
übung). . 
In manchen Studienrichtungen ist 
die Einrich.tung von Intensivkur
sen für solche Anfängerstudenteh 
wüns<;henswert, die weniger .vor
kenntnisse mitbringen qls die 
Mehrzahl i.hrer Kommilitonen 
(z. B. Sprachkurse~. . 
Zeitlich sollte der obligatorische 
Kursteil des Grundstudiums dem 
Studierenden ein Drittel der für 
den Studiengang angemessen auf
zuwendenden Stundenzahl für wei
tere Veranstaltungen nach freier 
Wahl zur Verfüg'un~f belassen wer':' 
den'. EntspreChend sollte ·es auch. 
eine Anzahl von Lehrveranstal
tungen geben, die allgemeinere 
Themen ' außerhalb des Grundeur':' 
riculums anbieten, zugleich aber 
den Wissensstand im Gru,ndstu.,. 
dium: berü('!{sic.htigen (in man-_ 
ehen Fachbereichen "ProsemIna-
re" .genannt) . . ., 
Leistungsnachweise und Prüfun
gen (in Prüfungsordnungen zu re
geln) müssen sich in ' erster Linie 
a,u( . die obligatorischen ' Kl,lrSver,. 
anstaltullgen beziehen. ' 
b) ' Das Grundstudium ist SQ .an'zu;, 
legen, daß es für möglichSt ·viele 
Studiengänge innerhalb einer Stu
dieilri~htung, evtl. ~ür Teile meh
rerer Studienric.htungen, gemein
sam ,gilt, · Da,s · fIauptl;it,ud.ium dage
gen soll sich nach verschiedenen 
Seh weri:mn}den differenzieren: 
Der Stud~enolan sollte eine Be
schreibung der verschiedenen 
Studiengänge (im Hinblick auf 
spätere · Berufsfelder und ggf. un
ter BerücksichtiguI).g speZifischer 
Hauptstudiums-Abschlüsse) und 
ihrer Organisatlonsform 'in aite'r'" 
native Studiengänge enthalten. 
Aj.lch da!? Hauptstudium , muß 
nach Möglichkeit inhaltlich ' be
stimmt werden. . Zumindestens 
sind die jeweiligen Gegenstands.
bereiche zu bezeichnen (unq bei 
der Zusammenstellung d~s Lehran
gebots mit ,Priorität . ZH berück-
sichtigen). !, • 

Ob und inwieweit bestimmte Ve'r
, anstaltungen obligatorisch sein 
sollen,. muß sich nach den Gege
benheiten des jeweiligen lfache,s 
richten. 
Bei der Bestimmung von · Studien
gängen ist davon auszugehen, daß , 

~1~~ri de~'de~~z~::h~~feq~eJt~~~fc~~~ 
Schwerpunkte bezieht. Es ist · dar
aj.lf zu achten, daß dabei die Ge
genstandsbereiche, die Schwer
punkte verwandter Studiengänge 
bilden, ~war ejne untergeordnete 
ROlle spielen,. nicht aber ausg.e
schlossen werden dürfen, um zu 
frühzeitige Spezialisierung zu "ver
l1,l~i<;len:. Ej!ltspreche:nq .. is~ , au~ eine 
großtmogIlChe DurchlassIgke~t ~er 
alternativen StUdiengänge zu ach
ten, ebenso auf eine gewisse orgä,.. 
nisatorische Parallelität, die 
Wechsel oder Par'allelstudium er
leichtert. 
Prüfungen zum . Abschluß ' des 
H"ap.ptstudiums , müssen . sich in
haltlich a:uf die jeweiligen Haupt
studiengänge beziehen. Dort darf 
nichts gefordert werden, was 
nicht i.m Hauptstudium erworben 
werden kann, oder anders gesagt, 
daoS Lehr,angebot des Hauptstu
diums muß sicherstellen, daß die 
Anforderungen der Prüfungsord
nung erfüllt werden können. 
c) Bei der Erstellung von Stu
dienplänen für das Grund- und 
Hauptstudium sollen mögliche 
Formen eines Auibaustudiums 
mitbedacht werden. Längerfristig 
sollen auch für diesen Studienab
schnitt Pläne erarbeitet werden." 

6) Eckdaten des 
Hessischen 
Kultusministers 
Eckdaten für Studienordnungen 
für lehrerbildende StUdiengänge 
,,1. Die Studiendauer in den ein
zelnen Studiengängen beträgt · ge
mäß § 16 a Abs.2 des Gesetzes 
über das Lehramt an öffentlichen 
Schulen vom 30. 5. 1969 (GVBl. I 
S. 101:) i. d. F . vom 17. 12. 1973 
(GVBl. I S _ 469) drei bzw. vier Stu
dienjahre. 
2, Die Befähigung zum Lehramt 
umfaßt drei Qualifikationen. 
a) Die erziehungs- und gesell
schaftswissenschaftliche. Qualifika
tion (Kernstudium) 
b) Die Qualifikation in zwei Un
terrichtsfächern der gewählten 
Stufe bzw. in einem Unterrichts
fach und einem Lehrbereich der 
Grundstufe. 
Das VerhältniS der Qualifikation 
ist: 
1 :1:1 
3. Grundlage für die erforderli
chen Berechnungen ist der Wert 
von 18 Semester-Wochenstunden 
bei einer Stud1endauer von drei 
Studienj ahren. 
Diese 18 Semester-Wochenstunden 
verteilen sich zU gleichen Teilen 
auf das Kernstudium und die Stu
dien in den beiden Unterrichts
fächern bzw. in dem Unterrichts
fach und dem Lernbereich der 
Grundstufe. 
Die schulpraktischen Studien er
sfrecken sieh über zwei Semester
Wochenstunden und sind in der 

.'er·stenHälfte- des Studiums- im 
Rahmen der Wochenstunden des 

,Kernstudiums' und in der zweite!'l 
,Hälfte des · Studiums im Rahmen 
der. Wochenstunden der Fachstu-

.dien . abzuleisten. Ausgenommen 
_ hiervon sind Vorbereitung und 

... Auswertung der Blockpraktika. 
_4. Die erziehungs- und gesell:'" 
schaftswissenschaftliche' Quali:fika
tion 'wird durch ein Studium von 
36 Semester..,Wochenstunden er..
reicht. 
5. Die Entscheid1.1ng für die , F~
eher sollte am Ende des ersten 
S~mesters getroffen werdep. . 
DIe 1intscheidung für die Stufe 
sollte nicht vor Ende des zweitel1 
Semesters getroffen werden. 
6 .. Die Fachstudien gliedern si.ch 
im Verhältnis von 2:1 in fach
wissenschaftlich'e und fachdidakti
sche StUdi.en. ' .,' I l 

7. 'Bei einem sechs Semester dau
ernden Studium ist für die Fach
studien ein stufenspezifisclies 
Lehrangebot im Mindestumfang 
von 12 Semester-Wochenstun.qen 
vorzusehen 
8. Im Rahmen der schulprakti
schen Studien sind mindestens 
fünf Wochen Praktika in der vor
lesungsfreien Zeit verpflichtend. 
Wird das Praktikum in 'Teileinhei:
ten abgeleistet, beträgt die Prak
tikumszeit sechs Wochen. Praktit
ka sind in den angrenzenden Se:' 
mestern in entsprechenden Lehr
veranstaltungen vor- und nachzu
ber,eiten. Praktika finden früh~
stens am Ende des dritten Seme
sters statt. 
9. über die erfolgreiche Teilnah
me an .den in der Studienordnung 
ausgewiesenen Lehrveranstaltuu,.. 
gen sindpllo Qualifikation 'SechS 
Leistungsnachweise zu erbringen .. 

7) Vermittlungsfor~en 
,,:1. NRW, S. 17 
Bei , . der Angabe von Vermttt-;
lung~for~en kommt es nicht a~f 
E'!ine Stark, formalisierte definitori
sche Festlegung einzelner Begriffe 
an, sondepn auf eine differenzieJ.', 
te . und begründete Beschreibung 
der für geeignet gehaltenen Leh'r
veranstaltungsformen, wobei be
SOnders auf den Zusammenhqp,g 
m,ü den jeweils zu realisierenden 
Vermittlungsverfahren einzugehen 
ist. 
HieFzu können sowohl die tradi 7' 

ti on ellen Lehrveranstaltungsarten 
(VOrlesung, Seminar, übuhg', TU
torien, Praktika etc,) als -aueh 
K.ombinationen dieser Arten oder 
neue Lehrveranstaltungsformen 
(i. B. Projekte) herangezogen wer
den. In jedem Fall ist jedoch eine 
dif~erenzier1;e .· Beschreibung der 
Vermittlungsform erforderlich. 
Dazu können Z. B. detaillierte A'n
gaben zu folgenden Merkmalgrup
pen dienen. 
- Kommunikationsstruktur 
- Aktivitäten innerhalb U. außer-
halb der Veranstaltung 
- Erfordernis von Untersuchungs~ 
bzW. Demonstrationso1::)jekten S9-
wie besondere Medien bzw. Gerä~ 
te," .. 
2. BAK,. passim; dort ausführliche 
Differenzierung der Lernstile ; , 
"Grundaussagen: Ih Absetzung 
vbn . ,rezeptivem Lernen'," d. ·h. 
der verbal-rezeptiven Einprägung 
und Sp'eicherung vorliegender 
formulierter Erkenntnisse in .ge
eigneter Folge, bezeichnet ,gene
tisches Lernen' den Nachvollzug 
der Genesis dieser Erkenntnisse 
vom Lernenden: An sich beluinnt,r 
Resultate' '-- wobei der exempla
rische Charakter des Problems und 
di~ Relevanz. des Gegenstanqel> 
und der Methode beachtet werden 
muß - werden noch einmal in 
den Prozeß zUl'ückverwandelt, d'er 
zu den Resultaten führte. ' ' 
Die wesentlichen Faktoren des 
,Forschenden Lernens' sind: 
- die Eigenständigkeit bei 'der 
Wahl des Themas und der Ent
wicklung der Strategie und die 
daraus resultierende Motivation, 
- die Notwendigkeit, dem wissen
schaftlichen Anspruch zu genügen 
und das Problem selbst bis zur Lö
sung zu bringen, d. h. die Inter
nalisierung von wissenschaftlichen 
Normen und Verfahrensweiseu, 
- die Aufgabe, die Abhängigkeit 
des Ergebnisses von Hypothesen 
und Methoden selbst zu prüfen 
und das Resultat und den Lö
sungsweg darzustellen." 

8) Studiendauer, 
Lerndeputat usw. 
1. BI, S. 23-25 
,,§ 5 Studiendauer 
Die Studiendauer ist bei der Ent
wicklung de!' Studiengangs so 2;u 
bestimmen, daß die im StudieJ;l
gang zu erwerbenden Qualifika
tionen .innerhalb dieser Zeit er
worben werden können. Weicht 
die so 'bestimmte Studiendauer 
vOn der ' Rahmenvorgabe der .Re
gelstudiendauer' ab, ist besonder.s 
zu prüfen, ob auf den Erwerb be:" 
stimmter Qualifikationen im Erst
studium (etwa im Hinblick auf 
Weiterbildungsangebote) verzich
tet werden kann. Sowohl ein Ver
zicht auf bestimmte Qualifikati
onsziele als auch ein überschrei
ten der Regelstudiendauer ist in 
den Studienordnungen besonders 
zu begründen. , . 
Angabe der Studiendauer in Seme-
stern ' . 
Die Studiendauer umfaßt den 
Zeitraum, für den die in der stu
dienordnung niedergelegte stu
diengangsplanung betrieben w,i,rd, 
also einschließlich der Zeit für 
die Anfertigung der Abschlußa'r
beit und die Ablegung der Prü-
fungen. . . 
Angabe von Zeitpunkt und Dauer 
der Abschlußarbeit 
Die für die Abschlußarbeit zu 
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veranschlagende Zeit ist gesondert 
auszuweisen. 
Angabe der zeitlichen Belastung 
des Studenten, die bei der stu
diengangsplanung als Orientie
rungs- und Kontrollwert ange
nommen wurde. 

Zeit, der für die einzelnen Aktivi
täten aufgewendet wird, im Ver
lauf des Studiums stark variiert. 
Dies gilt insbesondere für die ak
tive Teilnahme an Selbstverwal
tungsaufgaben." 

Unberührt bleibt für alle Arten 
von Studiengängen der Grundsatz, 
daß bei Unstimmigkeiten zwi
schen Studien- und Prüfungsord
nung in Fragen der Prüfung und 
der Voraussetzungen für die Zu
lassung zur Prüfung die Prü
fungsordnung maßgebend ist. Der 
Vorrang von Hochschulprüfun&s
ordnungen ergibt sich aus § 20 
Abs. 2 Satz 1 HSchG, wonach die 
Prüfungsordnung abschließend zu 
regeln hat, welche Prüfungsanfor
derungen gestellt werden und 
welche Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Prüfung erforder
lich sind. Bei staatlichen und 
kirchlichen Prüfungen ist die 
Priorität der Prüfungsordnung 
begründet durch die nicht den 
Hochs'chulen zugewiesenen Rege
lungskompetenz, die nicht durch 
Studienordnungen unterlaufen 
werden darf. 

schulen einen größeren Spielraum 
zur selbständigen Gestaltung der 
Studiengänge als die staatlichen 
und kirchlichen Prüfungsordnun-
gen lassen." -

10) Studienberatung 
1. BI, S. 31 

11) Veranstaltungs
kategorie 
BAY, S. 6-8 
"Pflichtstudienbereich 
Begriff: Lehreinheiten / Studien
fächer, Fachgebiete, Studien-Fach
gebiete, Schwerpunkte/Studien
Schwerpunkte, Studieneinrichtun
gen, auf die sich die Prüfung(en) 
bei allen Studierenden, unabhän
gig von dem/den von ihnen stu
dierten Wahlstudienbereich(en), er
streckt. 

9) Verhältnis von 
Stuqienordnung 

Die Angabe der zeitlichen Bela
stung des Studenten soll die durch
schnittliche Bruttobelastung (also 
Belastung durch Lehrveranstal
tungen einschließlich Vor- und 
Nachbereitung) durch den Stu
diengang in Stunden pro Woche 
ausdrücken." 

und Prüfungsordnung 

"Studienberatung wird sowohl 
vön der Zentralen Studienbera
tung als auch den Fakultäten ge
leistet. Die StUdienberatung der 
Fakultäten sollte integrierter Be
standteil der ersten Studienphasen 
bzw. des Grundstudiums sein. 
Während der "Einführungsphase" 
soll sie helfen, die "übergangs
schwierigkeiten" (veränderte bau
lich-materielle Bedingungen; ver
änderte Formen und Ausmaß so
zialer Kontrolle; veränderte Lei
stungsanforderungen, veränderte 
Verhaltens erwartungen etc.) bes
ser zu bewältigen - z. B. durch 
Kontaktangebqte zu Mitgliedern 
der Fakultät, die Beratung sowohl 
in technisch-organisatorischen 
Dingen als auch bei der Planung 
und Gestaltung des StUdiums lei
sten. In der darauffolgenden Pha
se sollte die Studienberatung zu
nehmend die Funktion haben, den 
Studenten zu motivieren und zu 
unterstützen, getroffene studien
gangsbezogene Entscheidungen zu 
überprüfen (und zwar insbesonde
re im Hinblick auf Tätigkeitsfel
der) und die Entscheidung für die 
Wahl eines Schwerpunktes vorzu
bereiten. Sofern eine Gliederung 
in Grund- und Hauptstudium an~ 
gestrebt wird, wird anstelle einer 
"Endprüfung" eine obligatorische 
Beratung als formeller Abschluß 
des GrundstUdiums empfohlen. 
Eine intensive Beratung in späte
ren Phasen des Studiums ist ins
besondere bei der Planung und 
Durchführung umfangreicher Ar
beiten (Projekte, Abschlußarbeiten) 
der Studenten wichtig." 

1. NRW, S. 9-11 

2. NRW, S. 17 f. 
"Die Angabe der zeitlichen Bela
stung des Studenten soll die 
durchschnittliche Bruttobelastung 
(also Belastung durch Lehrver
anstaltungen einschließlich Vor
und Nachbereitung) durch den 
Studiengang in Stunden pro Wo
che ausdrücken. Die Zugrundele
gung von beispielsweise 40 oder 
45 Stunden pro Woche heißt je
doch nicht, daß der Studiengang 
in das Schema eines Acht-Stun
den-Tages gepreßt werden soll; 
die Festlegung eines solchen Zeit
budgets dient als Hilfsüberlegung, 
um besser einschätzen zu können, 
ob in Abhängigkeit von den Aus
bildungszielen ausreichend Zeit 
zur Verfügung steht für 
- Lehrveranstaltungen (ein-
schließlich Forschungsproj ekten) 
- Vor- und Nachbereitung von 
Lehrveranstaltungen allein und in 
Arbeitsgruppen 

"a) Grundsätzlich stehen Studien
ordnung und Prüfungsordnung 
in keinem Unter-überordnungs
verhältnis, sondern sind - be
dingt durch unterschiedliche 
Funktion - nebengeordnet. Diese 
Nebenordnung ist keine isolhrrte. 
Prüfungs ordnung und Studienord
nung sind funktional abhängig 
und müssen sinnvoll aufeinander 
bezogen sein, was einen wechsel
seitigen Abstimmungsprozeß er
fordert. Es ist daher unzweckmä
ßig, mit der Erarbeitung der Prü
fungsordnung zu beginnen. Erste 
Phase sollte die Konzipierung des 
Studienganges im inhaltlich curri
cularen Sinne sein. Die Umset
zung des Konzeptes in die Studien
ordnung sollte vor oder gleich
zeitig mit der Erarbeitung der 
Prüfungs ordnung erfolgen. 

Der Vorrang der Prüfungsord
nung hat folgende Konsequenzen: 
aa) Bei Aufstellung von Studien
ordnungen für Studiengänge, die 
durch eine Staats- oder kirchliche 
Prüfung abgeschlossen werden, 
sind die Regelungen der jeweili
gen Prüfungsordnung zu beach- ' 
ten, die Rückwirkungen auf den 
Studiengang in inhaltlich curricu
larem Sinne haben. Das bedeutet, 
daß die Studieninhalte auf die 
vorgesehenen Prüfungsfächer aus
zurichten sind und, soweit Stu
dienleistungen als Zulassungsvor
aussetzungen vorgeschrieben sind, 
entsprechende Lehrveranstaltun
gen, in denen diese Leistungen 
erbracht werden können, in der 
Studienordnung vorzusehen sind. 
bb) Für Diplomstudiengänge, für 
die von der WRK und KMK ge
meinsam Rahmenordnungen ver
abschiedet worden sind, gelten 
die vorstehenden Grundsätze ent
sprechend. Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, daß die Rahmenord
nungen in der Regel den Hoch-

- aktive Teilnahme an Selbstver
waltungsaufgaben 
- Orientierungsphasen (ein
schließlich Zeit für Umorientie
rungen) 
- Erstellen von umfangreichen 
schriftlichen Arbeiten (Leistungs
nachweisen, Hausarbeiten etc.) 
Bei derartigen Zeitbudgetbetrach
tungen können nur durchschnitt
liche Werte angenommen werden; 
dabei ist klar, daß der Anteil der 

b) Vorstehende Grundsätze gelten 
praktisch uneingeschränkt für 
Magister-, Lizentiats-, Promotions
und neu zu konzipierende Di
plomstudiengänge. Für herkömm
liche Diplomstudiengänge bestehen 
inhaltliche Vorgaben in den WRK 
und KMK gemeinsam verabschiede
ten Rahmen(prüfungs)ordnungen. 
Nur sehr eingeschränkte Geltung 
haben die o. a. Grundsätze für stu
diengänge, die durch eine Staats
prüfung oder eine kirchliche Prü
fung abgeschlossen werden. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft sind für das Win
tersemester 1975/76 Stellen für 

AKADEMISCHE TUTOREN bzw. 
STUDENTISCHE TUTOREN 

(15.· September 1975 bis 15. Februar 1976) und/oder 
STUDENTISCHE TUTOREN bzw. 
HILFSKRÄFTE OHNE. ABSCHLUSS 

(1. Oktober 1975 bis 29. Februar 1976) für folgende 
Lehrveranstaltungen zu besetzert (in Klammer: Hoch
schullehrer) : 
1. Grundlagen des Rechts (Jäger, Diestelkamp, Koch, 

Rehbinder, Stolleis) . 
2. Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechts-

soziologie (N. N.) 
3. Rechtsgeschichte I (Dilcher) 
4. Staats- und Verwaltungsrecht I (Faber) 
5. Zivilrecht II (Finger) 
6. übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger 

(Arndt) 
7. übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger 

(Meyer) 
8. Zivilrecht III a (Finger) 
9. Zivilrecht III b (Weick) 

10. Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 
(v. MarschaTI) 

11. Strafrecht III mit übungen ' für Fortgeschrittene 
(Geerds) 

12. Zivilrecht IV (Becker) 
13. Zivilprozeßrecht und Gerichtsverfassung (M. Wolf) 
14. Strafrecht IV (Schöneborn) 
15. Staats- und Verwaltungsrecht IV mit übungen im 

Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene (Staff) 
16. Zivilrecht V (Weick) 
17. Zivilrecht VI (Ruhwedel) 
18. Examinatorium im Strafrecht (E. A. Wolff) 
19. Examinatorium im Zivilrecht (N. N.) 
20. Examinatorium im Öffentlichen Rech~ (N. N.) 
21. Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler 

(Kombium) 
22. Wettbewerbs- und Kartellrecht (Hart) 
23. Psychoanalyse für Juristen (Moser) 

Bewerbungen sind bis zum 3. Juni 1975 schriftlich an 
die jeweiligen Hochschullehrer (bei N. N. an das Deka
nat des Fachbereiches Rechtswissenschaft, Sencken
berganlage 31) zu richten. 

Im Seminar für Wirtschaftsgeographie, Fb 18 Geogra
phie, sind ab 1. Oktober 1975 bis 31. März 1976 7 Stellen 
für 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

zu besetzen. Es handelt sich dabei um 2 Stellen zu je 
40 Stunden und 5 Stellen zu je 50 Stunden (monatlich). 
Aufgabengebiete : Assistenz der Hochschullehrer, Be
treuung der diversen Sammlungen, Hilfsarbeiten in 
Lehre und Forschung. 
Bewerbungen bis spätestens 6. Juni 1975 an den Ge
schäftsführenden Direktor des Seminars für Wirt
schaftsgeographie, 6 Frankfurt, Bockenheimer Land
straße 140, 2. Eingang (Hof). 

Am Institut für Psychologie (Fachbereich 5) ist für das 
Wintersemester 1975/76 die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

(80 Std.) zu besetzen. 
Aufgaben: Unterstützende Tätigkeiten bei der Vorbe
reitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen 
und Forschungsprojekten. 
Anforderung: Abgeschlossene Vordiplomprüfung im 
Fach Psychologie. 
Bewerbungen an den Geschäftsführenden Direktor des 
Instituts für Psychologie, 6 Frankfurt am Main, Ket
tenhofweg 128. 

Im Seminar für Wirtschaftsgeographie des Fb 18, Geo
graphie, ist die Stelle einer 

SEKRETÄRIN 
(BAT VI b) zum 1. September 1975 zu besetzen. 
Erwartet werden sehr gute Schreibmaschinen- und 
Stenographiekenntnisse sowie die Fähigkeit zur selb
ständigen Erledigung verwaltungstechnischer Auf
gaben. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsführen
den Direktor des Seminars für Wirtschaftsgeographie, 
6 Frankfurt, Bockenheimer Landstraße 140, 2. Eingang 
(Hof). 

Im Fachbereich 7, Philosophie, sind für das Winter
semester 1975/76 folgende .6 Stellen für 

STUDENTISCHE TUTOREN 
mit 2 Wochenstunden zu besetzen: 
1 Tutor für ,das Seminar von Prof. Dr. N. Altwicker: ' 
Transzendentale Logik II 
1 Tutor für das Seminar von Prof. Dr. K. O. Apel: 
Kant-Transformationen in ,die sprachanalytische Phi-
losophie II . 
1 Tutor für die Vorlesung von Prof. Dr. R. Bubner: 
Von Kant bis Marx II 
1 Tutor für das Seminar von Prof. Dr. R. Bubner: 
Hegel, Wissenschaft der Logik 
1 Tutor für das Seminar von Prof. Dr. H. Röttges: 
Descartes: Erste Philosophie 
1 Tutor für das Seminar von Prof. Dr. A. Schmidt: 
Nietzsche: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für 
das Leben 
Aufgabengebiet der Tutoren ist die Vertiefung, Er
gänzung und kritische Verarbeitung des in den Lehr-
veranstaltungen gebotenen Stoffes. ' 
Bewerbungen sind bis zum 5. Juni 1975 an den Dekan 
des Fachbereichs, 6 Frankfurt, Dantestraße 4-6, zu 
richten. 

Am Institut für Psychologie (FB 5) ist für das Winter
semester 75/76 die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS 

(50 Std.) zu besetzen. 
Aufgaben: Unterstützende Tätigkeiten bei der Vorbe
reitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen 
zur psychologischen Statistik. 
Anforderungen: Abgeschlossene Vordiplomprüfung im 
Fach Psychologie sowie gute Kenntnisse in Statistik. 
Bewerbungen an den Geschäftsführenden Direktor des 
Instituts für Psychologie, 6 Frankfurt a. M., Ketten
hofweg 128. 

Am Institut für Psychologi~, Fachbereich 5, werden' für 
das WS 1975/76 

2 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

(je 40 Monatsstunden) gesucht. 
Aufgaben: Mitarbeit bei Vorbereitung und Durchfüh
rung von Lehr- und Forschungsvorhaben. 
Voraussetzung: Abgeschlossenes Vordiplom-Examen. 
Bewerbungen an die Geschäftsleitung des Instituts für 
Psychologie, 6 Frankfurt/Main, Kettenhofweg 128. 

Am Institut für Psychologie, FB 5 - Psychologie, ist 
zum 1. Juli 1975 die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
(mit Abschluß) 

zu besetzen. 
Aufgaben: Mithilfe bei der Vorbereitung und Durch
führung von Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der 
Klinischen Psychologie (Prof. Dr. H. M. Trautner), Un
terstützung bei wiss. Arbeiten. 
Anforderungen: Gute Kenntnisse in der Klinischen 
Psychologie, insbesondere der Verhaltenstherapie, so
wie in Statistik und Versuchsplanung. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsfüh
renden Direktor des Instituts für Psychologie, Herrn 
Prof. Dr. F. Süllwold, Frankfu,rt/M., Kettenhofweg 128. 

Verwendung in diesem Sinne un
ter der Bezeichnung: 
Kernfachstudium 
Beispiel: aus dem Bürgerlichen 
Recht: der allg. Teil des BGB, 
Schuldrecht und Sachenrecht; aus 
dem Strafrecht: der allg. Teil des 
Strafrechts 
Pflichtfach 
Beispiel: aus dem BGB: der allg. 
Teil des BGB, Schuldrecht und 
Sachenrecht; aus dem Strafrecht : 
der allg. Teil des Strafrechts." 
"Pflichtveranstaltungen 
Begriff: Lehrveranstaltungen, für 
welche ein Student zur Absolvie
rung eines ordnungsgemäßen Stu
diums unter Berücksichtigung der 
Studienziele/Studienabschlüsse 
und Studieninhalte nach den Vor': 
schriften der Studien- und Prü
fungsordnung in jedem Semester 
bzw. während seines Studiums die 
erfOlgreiche Teilnahme durch 
Klausur(en) und/oder Eintragung 
im Studienbuch nachweisen muß. 
Die Art des Nachweises der er
folgreichen Teilnahme ist für jede 
Pflichtveranstaltung im Vor
lesungsverzeichnis anzugeben." 
"Wahlstudienbereich 
Begriff: Lehreinheiten / Studien
fächer, Fachgebiete/Studien-Fach
gebiete, Schwerpunkte/Studien
Schwerpunkte, Studienrichtungen, 
die dem Studenten zur Wahl ste
hen und Teil der Prüfung (en) 
sind." 

Im Fachbereich Biochemie und Pharmazie (Betriebs
einheit Lebensmittelchemie) ist ab 1. Januar 1976 die 
Stelle einer 

CHEM.-TECHN. ASSISTENTIN 
(BAT VI b) zu besetzen. 
Erforderlich sind Kenntnisse im analytischen Arbeiten, 
Mitarbeit bei den lebensmittelchemischen Praktika ist 
vorgesehen. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden er
beten an das Institut für Lebensmittelchemie, 6 Frank
furt, Georg-Voigt-Straße 16. 

Im Geographischen Institut, Physische Geographie, 
(Fachbereich Geowissenschaften) der Universität ist ab 
1. Juli 1975 die Stelle einer 

SEKRETÄRIN 
(BAT VI b) neu zu besetzen. 
Erwartet werden sehr gute Schreibmaschinen- und 
Stenographiekenntnisse sowie die Fähigkeit zu selb
ständiger Erledigung der anfallenden Sekretariats
arbeiten. 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
sind zu richten an Prof. Dr. A. Semmel, Geographi
sches Institut der Universität, 6 Frankfurt, Sencken
berganlage 36. 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (FB 2) -
Lehrstuhl für Organisations theorie - ist eine Stelle für 
eine 

WISSCHENSCHAFTLICHE mLFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

zum 1. Juli 1975 zu besetzen. 
Aufgabengebiet: Verwaltung der Bibliothek des Lehr
stuhls und Unterstützung in Forschung und Lehre. 
Bewerbungen sind bis spätestens 15. 6. 1975 zu richten 
an: Lehrstuhl für Organisationstheorie, 6 Frankfurt, 
Mertonstr.17 

Im Fachbereich Biologie sind für das WS 1975/76 fol-
gende Stellen für . 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
UND TUTOREN 

zu besetzen: 
In der Betriebseinheit Botanik 

12 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
(ohne Abschluß) 

für Lehrveranstaltungen der Botanik, Einführung in 
die Biologie, Pflanzenphysiologischer Kurs, Mikrosko
pischer Kurs für Anfänger. 
In der Betriebseinheit Zoologie etwa 

30 WISSENSCHAFTLICHE mLFSKRÄFTE 
(mit und ohne Abscl:lluß und Tutoren) 

für Lehrveranstaltungen der Zoologie. 
Interessenten wollen sich bitte in die im Sekretariat 
der Zoologie ausliegende Interessentenliste eintragen. 
In der Betriebseinheit Mikrobiologie 

1 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

(80 Std.) für die Vorbereitung und Durchführung 
mikrobiologischer Praktika. 
In der Betriebseinheit Didaktik der Biologie 

5 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
(ohne Abschluß) 

für Mitarbeit bei der. Vorbereitung und Durchführung 
fachdidaktischer Lehrveranstaltungen. 
Bewerbungen sind bis zum 10. 6. 1975 an den Dekan 
:les Fachbereichs Biologie zu richten. 

Am Englischdidaktischen Seminar (Fachbereich 10) ist 
ab sofort die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS ' 

(50 Monatsstunden) zu besetzen. 
Aufgaben: Tätigkeiten in der allgemeinen Verwaltung, 
Sekretariatsarbei ten, wissenschaftliche Dienstleistun -
gen. 
Bewerbungen an die Geschäftsführung des Englisch
didaktischen Seminars, 6 Frankfurt, Kettenhofweg 139. 
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Im Fachbereich 13 (Physik) sind zum Winter semester 
1975/76 folgende Stellen zu besetzen: 

AKADEMISCHE TUTOREN 
1) 1 Stelle mit 8 Wochenstunden für die Betreuung von 
Praktikanten und Experimentatoren am Beschleuniger 
(Prof. Schopper). . 
2) 2 Stellen mit 8 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Praktikum Physik für Mediziner" von Prof. 
Pohlit. 
3) 2 Stellen mit 4 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Anfänger-Praktikum" von Prof. Martienssen. 
4) 2 Stellen mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung " Theoretikum zur Mechanik I" von Prof. 
Greiner. 
5) 1 Stelle mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum zur Elektrodynamik" von Prof. 
Scheid. . 
6) 1 Stelle mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum zur Quantenmechanik H" von 
Prof. Jelitto. 
7) 1 Stelle mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum zur Festkörperphysik H" von 
Prof. Hirst. 
8) 1 Stelle mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum zur Kernphysik H" von Dr. 
Miller. 

STUDENTISCHE TUTOREN 
1) 6 Stellen mit 4 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum zur- Mechanik I" von Prof. 
Greiner. 
2) 2 Stellen mit 4 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum für Lehramtskandidaten zur 
Mechanik T" von Prof. Greiner CDr. Schröder). 
3) 4 Stellen mit 4 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum zur Elektrodynamik" von Prof. 
Scheid. 
4) 2 Stellen mit 4 Wochenstunden für die Lehrveran
staltung "Theoretikum für Lehramtskandidaten zur 
Elektrodynamik" von Prof. Scheid (Dr. Schröder). 
5) 2 Stellen für stud. oder akad. Tutoren mit 2 Wochen
stunden für den Kurs "Ergänzungsveranstaltung zur 
Vorlesung: Einführung in die Physik I" von Herrn 
OStR. i. H. Brauner. 
6) 2 Stellen für stud. oder akad. Tutoren mit 2 Wochen
stunden für den Kurs "Mathematik für Physiker; Er
gänzungsveranstaltung zur Einführung in die Physik" 
von Prof. Weltner. 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
MIT ABSCHLUSS 

1) 5 Stellen, 46 Stunden monatlich (oder weniger Stel
len zu 92 Stunden), im Institut für Kernphysik, Auf
gabengebiet : "Beschleunigerbetrieb und -Einweisung, 
Überwachung und Einweisung ins Experiment" (Ing. 
Meinei). 
- Es können sich auch Studierende außerhalb des 
Instituts für Kernphysik bewerben -. 
2) 2 Stellen, 46 Stunde-n monatlich, im Instiut fiir Bio
physik (Sandhofstraße), Aufgabengebiet: "Praktikum 
Physik für Medizin". 
3) 5 Stellen mit oder ohne Abschluß, 92 bzw. 70 Stun
den monatlich, im Physikalischen Institut, Aufgaben-
gebiet : "Anfänger-Praktikum". . 
4) 2 Stellen, bis zu 92 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: '"Physika
lisches Praktikum und Mitwirkung bei Forschungs-
arbeiten". . 
5) 1 Stelle" bis zu 92 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgapengebiet: "Fortge
schrittenenpraktikum und Mitwirkung bei Forschungs
arbeiten". 
6) 1 Stelle, bis zu 92 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: "Photo
graph. Praktikum und Elektronenmikroskopische Un
tersuchungen" . 
7) 1 Stelle, bis zu 92 Stunden monatlich, im Astrono
mischen Institut, Aufgabengebiet: "Technische Ar
beiten zur Messung der Sonnenaktivität". 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

1) 2 Stellen, 50 Stunden monatlich, im Institut für 
Kernphysik, Aufgabengebiet: "Fortgeschrittenen
Praktikum Kernphysik" (Prof. Bass). 
2) 1 Stelle, 50 Stunden monatlich, im Institut für 
Kernphysik, Aufgabengebiet: "Elektronik-Praktikum" 
(Dr. Kessel). 
3) 7 Stellen, 50 Stunden monatlich, im Institut für 
Kernphysik, Aufgabengebiet: "Beschleunigeropera
teur" (Ing. MeineI) . 
- Es können sich auch Studierende außerhalb des 
Instituts für Kernphysik bewerben -. 
4) 4 Stellen, 50 Stunden monatlich, im Institut für 
Biophysik (Sandhofstraße), Aufgabengebiet: "Mit
arbeit im Praktikum: Physik für Mediziner". 
5) 5 Stellen ohne oder mit Abschluß, 70 bzw. 92 Stun
den monatlich, im Physikalischen Institut, Aufgaben
gebiet: "Vorlesungs-Übungen". 
6) 5 Stellen, bis zu 80 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet : "Physika
lisches Praktikum und Mitwirkung bei Forschungs
arbeiten". 
7) 1 Stelle, bis zu 80 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet : "Elektronik-
Praktikum ". -
8) 1 Stelle, bis zu 80 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: "Aufbau von 
Vorlesungsversuchen und Mitwirkung bei übungen". 
9) 1 Stelle, bis zu 80 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: "Betreuung 
der Gerätesammlung und Mitwirkung bei Forschungs
aufgaben". 
10) 1 Stelle, bis zu 80 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: "Fortge
schrittenen-Praktikum und Mitwirkung bei For-
schungsarbeiten". . 

11) 1 Stelle, bis zu 80 Stunden monatlich, im Institut 
für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: "Photogra
phisches Praktikum". 
12) 1 Stelle, bis zu 80 Stunden monatlich, im Astrono
mischen Institut, Aufgabengebiet: "Mitwirkung im 
astrophotometrischen Praktikum". 
13) 1 Stelle, 70 Stunden monatlich, im Institut für 
Didaktik der Physik, Aufgabengebiet: "Technische 
Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Lehrmaterial und Tests, Schreibarbeiten". 
14) 1 Stelle, 70 Stunden monatlich, im Institut für 
Didaktik der Physik, Aufgabengebiet: "Auswertung 
von Tests, Vervielfältigungen". 
Bewerbungen sind bis zum 15. Juni 1975 an den Dekan 
des Fachbereichs Physik zu richten. 
-----------------------------------------------
Am Slavischen Seminar sind zum WS 1975/76 zwei 
Stellen für 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
(OHNE ABSCHLUSS) 

zu besetzen. 
Bewerbungen sind an den Geschäftsführenden Direk
tor zu richten. 

--------------------------------------------
Im Fachbereich 9 - Klassische Philologien und Kunst
wissenschaften - ist am Archäologischen Institut zum 
1. Oktober 1975 die Stelle einer 

HALBTAGSSEKRETÄRIN 
(BA T VII) zu besetzen. 
Aufgaben: Korrespondenz, leichte Bibliotheks- und 
Verwaltungsarbeiten. Schreibmaschinenkenntnisse er
forderlich. 
Bewerbungen sind bis zum 15. Juni zu richten an: 
Den Geschäftsführenden Direktor des Archäologischen 
Instituts, Gräfstraße 76/VH, Zimmer 712, Tel. 7 98 21 53. 

-----------------------------------------------
Im Romanischen Seminar und im Seminar für Didaktik 
der französischen Sprache und Literatur sind für das 
Wintersemester 1975/76 insgesamt acht zweistündige 

TUTORIEN 
zu besetzen, die den Einführungsveranstaltungen zuge
ordnet sein sollen (Verdienst monatlich ca. 169,- DM). 
Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Interessenschwerpunkte, 
Vorstellung über den Aufbau des Tutoriums) erbitten 
wir bis zum 7. Juni 1975 . . 

-----------------------------------------------
Im Fachtiereich 13 - Physik - ist am Institut für 
Didaktik der Physik eine Stelle für 

WISSENSCHAFTLICHE MITAREITER 
(A 13/14 - BAT II a) ab 1. August 1975 zu besetzen. 
Tätigkeitsmerkmale - laut § 45, Abs. 1 des HUG 
Organisations- und Verwaltungs aufgaben, technische 
Vorbereitung und Mitwirkung von und bei Projekten 
der empirischen UnterrichtsforsChung, fortlaufende 

' Betreuung _einer Dokumentation über Didaktik der 
Physik. .-
Geforderte Qualifikation: Diplom bzw. Staatsexamen 
im Fach Physik; Promotion im Fach Physik bzw. in 
Fachdidaktik der Physik erwünscht. . 
Bewerbungen bitte bis zum 15. Juni 1975 an das 
Dekanat. ' 
------------------------------------------

Im Institut für Psychologie ist die Stelle_ eines 
AKADEMISCHEN TUTORS 

mit 4 Wochenstunden für die Seminare (Prof. Dr. W. 
Bauer) 
1. Probleme und Ergebnisse psychologischer 

Streßforschung, 
2. Psychopharmakologie 
zu l;>esetzen. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsführen
den Direktor des Instituts für Psychologie, 6 Frankfurt 
am Main, Kettenhofweg 128. 

----------------------------------
In der Gesamthochschulregion Karlsruhe/Pforzheim 
sind im 

BERATUNGS- UND INFORMATIONS
ZENTRUM (biz) 

Stellen für 
STUDIENBERATER 

in den Funktionsbereichen 
Archi tektur I GestaltungiDesign 
Ingenieurwissenschaften 
Lehrerbildung 
Naturwissenschaften 
Wirtschaftswissenschaften 
zu besetzen. 
Ratsuchende sind Studieninteressierte und Studierende 
der genannten Studienrichtung. Aufgabe der Studien
berater ist es, den Ratsuchenden Information und Be
ratung zu allen inhaltlichen und organisatorischen 
Fragen des Studiums und .der anschließenden Berufs
möglichkeiten anzubieten. 
Ferner ist die Stelle eines 

DIPL.-PSYCHOLOGEN oder 
DIPL.-SOZIOLOGEN, 

der schwerpunktmäßig wissenschaftliche Begleitunter
suchungen und Beraterausbildung durchführen soll, zu 
besetzen. . 
Bewerber sollen ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschul
studium haben. Neben hochschulpolitischem Engage
ment werden die Bereitschaft zu Teamarbeit und die 
Motivation, am Aufbau der Studienberatung mitzu
arbeiten, erwartet. 
Die Vergütung erfolgt nach BAT. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen 
Unterlagen an den 
Präsidenten der Regionalkommission der Gesamthoch
schulregion Karlsruhe/Pforzheim, Herrn Prof. Dr.-Ing. 
Draheim, 75 Karlsruhe, Kaiserstraße 12. 
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Am Englischdidaktischen Seminar (Fachbereich 10) ist 
ab sofort die Stelle einer 

STUDENTISCHEN HILFSKRAFT 
zu besetzen. 
Aufgaben: Schreibarbeiten. Vergütung 7,30 DM pro 
Stunde (50 Stunden). 
Bewerbungen an die Geschäftsführung des Englisch
didaktischen Seminars, 6 Frankfurt, Kettenhofweg 139. 

Das Institut für Psychologie sucht eine 
WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT 

mit Studienabschluß (Diplom-Psychologe/in). 
Erwünscht sind besondere Interessen (und ggf. Erfah
rungen) in Sozialpsychologie. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsführen
den Direktor des Instituts für Psychologie, 6 Frankfurt, 
Kettenhofweg 128. 

Am Seminar für Didaktik der deutschen Sprache und 
Literatur sind ab 1. Oktober 1975 neun Stellen für 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
zu besetzen. 
Drei Stellen mit folgenden Aufgabengebieten : 
Sekretariatsdienst: (Abwicklung des Publikums- und 
Telefonverkehrs, Auskünfte, Schreibarbeiten, Boten
gänge; - 80 Stunden -) 
Zwei Stellen Bibliotheksdienst: (Aufsicht in den Bi
bliotheks- und Leseräumen, Ausleihe;' - 80 Stun
den-) 
Eine Stelle BibliotheksverwaItung: (Schreib arbeiten, 
Hilfe bei der Inventur und Registratur etc.; -- 75 
Stunden -) 
Eine Stelle Gerätedienst: (Betreuung des Geräteparks, 
Veranlassen von Reparaturen und Inspektionen, Aus
leihe etc.; - 75 Stunden -) . 
Eine Stelle Abzugsdienst: (Vervielfältigung von Tex
ten für Forschung und Lehre, Betreuen der entspre
chenden Geräte; "-- 80 Stunden-) 
Eine Stelle Druckdienst: (Kopierdienst an einer Off
set-Druckmaschine; - 75 Stunden). 
Bewerbungen sind bis zum 6. Juni 1975 an den Ge
schäftsführenden Direktor des Seminars für Didaktik 
der deutschen Sprache und Literatur, Georg-Voigt
Straße 12, zu richten. 

Im Fachbereich 10 sind voraussichtlich folgende Tuto
rensteIlen zu besetzen: 

AKADEMISCHE TUTOREN 
1. Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "American Culture in the Age 
of Industrialism, 1860-1917 1. 'l'he impact of the City" 
von Prof. Dr. Christadler 
2. Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "Sozialkritische Romane im 
England der 60er Jahre" von Doz. Dr. Hillgärtner 
3. Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "Geschichte und Entwicklung 
der populären Literatur in den USA" von Prof. Dr. 
Kühnel 
4. Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "Amerikanische Kriegsromane 
des 1. Weltkriegs" von Prof. Dr. Kühnel 

STUDENTISCHE TUTOREN 
1. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "Introduction to the Reading of 
Modern American Poetry" von Prof. Dr. Christadler 
2. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstun-den für 
die Lehrveranstaltung "Afro-amerikanische Dichtung" 
von Prof. Dr. Lenz 
3. Ein studentisc..~er Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "James Joyce: Dubliners" von 
Prof. Dr. Reichert . 
4. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "Literature in Transition V -
Victorianism" von Prof. Dr. Viebrock 
5. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Lehrveranstaltung "Rhetorik und Stilistik" von 
Prof. Dr. Viebrock. 
Bewerbungen sind bis zum 5. Juni 1975 an den Dekan 
des Fachbereichs Neuere Philologien, Schwindtstr. 8, 
zu richten. 

Im Fachbereich 12 (Mathematik) sind voraussichtlich 
folgende Stellen zu besetzen: 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
MIT ABSCHLUSS 

3 Hilfskräfte (92 Std.) für Vorkorrektur von übungs
arbeiten und Besprechung der Ergebnisse; Beratung 
von Seminarteilnehmern. 
Es kommen folgende Veranstaltungen in Frage: 
Differential- und Integralrechnung I für Physiker 
(Prof. Dr. Constantinescu) 
Mathematik III (Prof. Dr. Borges) 

. WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

26 Hilfskräfte (75 Std.) für Vorkorrektur von übungs
arbeiten und Besprechung der Ergebnisse; Beratung 
von Seminarteilnehmern. 
Es kommen folgende Veranstaltungen in Frage: 
Analysis I (Prof. Dr. Weidmann) 
Lineare Algebra I für Physiker (Prof. Dr. Gerritzen) 
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. 
Dr. Dinges) 
Theorie der Programmierung (Prof. Dr. Brosowski) 
Praktische Mathematik I (Dr. K. H. Müller) 
Algebra I (N. N.) 
Analytische Geometrie und lineare Algebra I (Prof. Dr. 
Bauer) 
Mathematik für Naturwissenschaftler I (Dr. Hainer) 
Mathematik r (Prof. Dr. Güting) 
Mathematik III (Prof. Dr. Borges) 
Anwendungsgebiete für den Mathematikunterricht in 
der Sekundarstufe (Prof. Dr. Schrage) 
Mathematisches Seminar (Prof. Dr. Metzler) 
Bewerbungen sind bis zum 15. Juni 1975 an den Dekan 
des Fachbereichs 12 (Mathematik) zu richten. 
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Krankenversicherung .. 
In den letzten Wochen und 
Monaten gehen Meldungen 
durch die Presse. die von ei
ner Neuordnung' der Kran

,kenver~icherung für Studen
ten berichten. Auch wird von 
dem 'Zusammenbruch studen
tischer Krankenversicherun
gen andernorts geschrieben. 
Entgegen manchen 'f<:llschen 
Äußerungen muß hier; , zuerst 
bemerkt werden, daß die 
Krankenversicherung für Stu
denten an der Universität 
Frankfurt am Main finanziell 
gesund dasteht und mit Rück
lagen versehen ist, die Ko
stenerh0hungen im Jahre 1975 
auffangen. 
Die Neuordnung . der Kran
kenversicherung geht auf ei
nen Gesetzentwurf der Koali
tionsparteien im Deutschen 
Bundestag vom 16.12. 1974 zu
rück (Bundestagsdrucksache 
7/2993). Dieser Gesetzentwurf 
passierte den Bundestag in 
erster Lesung. Er wird derzeit 
in den zuständigen Bundes
tagsausschüssen beraten. Eine 
Reihe von Änderungsanträgen 
wurde eingebracht. Es ist zu 
erwarten, daß ein Teil von 
ihnen angenommen wird. In 
welcher 'Form das Gesetz vom 
Bundestag endgültig verab
schiedet wird, läßt sich nicht 
eindeutig sagen. Nach den 
bi'sherigen Äußerungen der 
Parteien, auch der Opposition, 
muß aber angenommen , .w~r
den, daß es auf jeq,en Fall zu 
einer Neuordnung der Kran-

Aufgespießt 
§ 6, Abs. 4 des "Entwurfs der 
Neufassung der Richtlinieh 
für die Geschäftsordnungen 
der Fachbereiche", der dem 
Ständigen Organisationsaus
schuß in seiner Sitzung am 
13.2. 1975 vorlag, hieß: 
"Der Vorsitzende übt in dem 
Sitzungssaal das Hausrecht 
aus. Er kann zuhören, die Be
ratungen stören, aus dem Sit
zungssaal verweisen." 
Der Örganisationsausschuß 
mochte dem Vorsitzenden 
nicht so weitgehende , Rechte 
einräumen. Er änderte den 
Absatz nur geringfügig; "Der 
Vorsitzende übt in dem Sif
zungssaal das Hausrecht aus. 
Er kann Zuhörern, die die Be
ratungen stören, aus dem Sit
zungssaal verweisen." 

kenversicherung auf gesetzli
cher Grundlage kommen wird. 
Es zeichnen sich . folgende 
Grundtendenzen ab : . 
1. Alle St~denten werden 
über die Reichsversicherungs
ordhung (RVO) zwangsversi
chert. Diese Zwangsversiche
rling wird jedoch nur subsi
diär gelten. Wer z. B; nach
weisen kann, daß er über sei
ne Eltern in einer gesetzlicllen 
oder Ersatzkasse ' 'familienver'
sichert ist, braucht ' riicht 
selbst Mitglied einer Kasse als 
Student zu werden. Das glei,
ehe gilt für Studenten, die 
über dep Ehepartner bzw. als 
Hinterbliebene . versichert 
sind. Studenten; die ei~er ~ri
vatversicherung mit , etwa 
gleichen Leistungen wie' die 
gesetzlichen Kassen angehö
ren, können sich ebenfalls von 
der Pflicht befreien lassen, ei
ner gesetzlichen oder Ersatz
kasse beizutreten. 
2. Die Beitragshöhe für die 
Versicherung als Student wird 
einheitlich durch das Gesetz 
bestimmt. Es ist vorgesehen, 
einen Beitrag von 25,- DM 
pro Monat für die Versiche
rung als Student in einer ge
setzlichen oder Ersatzkasse 
festzulegen. Dieser Beitrag 
kann also von keiner Kasse 
unterboten werden, sobald das 
Gesetz in Kraft tritt. Aus dem 
Bundeshaushalt wird den 
Kassen ein Zuschuß gezahlt, 
der sich nach der Zahl .der bei 
ihnen versicherten Studenten 
richtet. Es ist anzunehmen, 
daß auch die Privatkassen ih
ren ,Beitrag auf 25,- DM pro 
Student und Monat festsetzen 

werden. Von der Zahlung des 
Beitrages ist nur befreit, ':Ver 
wie unter 1. 'verIl)erkt, üb~r 
seine Eltern oder über den 
Ehepartner' einer 'geset#ic:h.en 
oder Ersatzkasse angehört. 
3. Technisch dürfte der Ab
lauf fo~gender sein: 'per Stu
dent · hat, wenn er sich zUm 
Wintersemester . 1975/76 zu
rückmeldet, der Universität 
eine Bescheinigung vorzule
gen, daß er einer gesetzlichen 
oder Ersatzkasse oder gleich
gestellten Privatkasse ange
hört, oder daß er selbst von 
der Versicherungspflicht be
freit ist. Es ist auch anzuneh
men, daß die Kassen S~uden
ten gegen monatliche Bei
tragszahlung aufnehmen (der 
Gesetzentwurf sieht noch ·den 
Einzug von Halbjahresbeiträ
gen für die Versicherung 
durch die Hochschule zu). -
Es ist vorgesehen, daß Stu
denten, die eine Ausbildungs
beihilfe nach dem BAföG er
halten, von dem Ausbildungs
förderungsamt für die Kran
kenversicherung einen zusätz
lichen Betrag von 10,- DM je 
Monat gezahlt bekommen. 
Das Studentenwerk beabsich
tigt nicht, seine besonderen 
Dienste für Studenten bei der 
Vorsorge, in der Beratung und 
der materiellen Hilfe im Ge
sundheitswesen völlig aufzu
geben. In Verhandlungen mit 
dem Hessischen Kultusmini
ster und der Universität wird 
geklärt, wieweit und mit wel
ehen Beiträgen das Studen
tenwerk im Gesundheitswesen 
tätig bleibt. Wir werden die 
Studenten darüber .rechtzeitig 
informieren. Gerhard Kath 

DUR zum Radikalenerlaß 
In der Frage des "Radikalen
erlasses" , un~ , det; , Anhö,:" 
rungsver;fabren , wendet., sich 
die DHR (Demo~ratische 
Hochschulreform) gegep, eine 
Politik der Verteidigung ,des 
Rechtsstaates, die rechtsstaat
lich bedenkliche Mittel ein
setzt. Auch derjenige, der als 
"Verfassungsfeind" gilt, hat 
ein vedassungsmäßiges Recht 
auf ein rechtsstaatliches Ver~ 
fahren bei der Klärung seines 
"Falles". 
Berufsverbote sind ungeeignet 
zur Verteidigung de,r Demo
kratie und des Rechtsstaates 

gegen seine Feinde; sie schaf
fen nut ein Klima, in dem , an
onyme ,Verdächtigungen und 
Denunziationen gedeihen, und 
sie leisten ein'er allgemeinen 
~exenjagd auf politis~h Miß
Uebige. und. Unbequeme Vor
schub. So werden auch immer 
mehr konsequent Reformwil
lige . zu potentiellen Verfas
sungsfeiriden gestempelt. 

Jugendbuchforschung 

Die DHR wird sich jedem An
griff auf demokratische Rech
te, auf die Freiheit von For
schung und Lehre, auf die po
litische Organisations- und 
Meinungsfreiheit, wie auf die 
Freiheit der Berufswahl ent
gegenstellen. Sie wird sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
aller Fälle annehmen, die ihr 
im Zusammenhang der Prak
tizierung des Radikalenerlas
ses bei Kollegen bekannt wer
den. Sie bietet allen Betroffe
nen eine gemeinsame Erörte
rung ihrer Probleme und ge
eigneter Gegenmaßnahmen 
an. 

Das Institut für Jugendbuch
forschung am Fachbereich 
Neuere Philologien 1).at seinen 
Jahresbericht 1974 vorg,elegt. 
Hervorgehoben wird darin, 
daß sich eine Verschiebung 
innerhalb des Tätigkeitsberei-

gez. Schnädelbach 
gez. Stoodt 

Klassiche Philologie 
und Kunstwissenschaften' 
Dr. Gottfried Kiesow ist. zum 
Honorarprofessor er:nimnt 
worden. 

N:euere Philologien 
frof. Willi ~aul Adams , (Ame
rika-lnstitut) ist an das War
ren C~nter for . Stvdies in 
American History der Har
vard Universität für das Win
tersemester 1975/76 eingeladen ' 
worden. 

Physik 
Prof. W. Greiner (Theoret. 
Physik) hielt auf der Früh
jahrstagung der' American 
Physical Society in ' Washing
ton (28.4. bis ' 1. 5~ 19'15) einen 
Hauptvortrag über "Quantum 
Electrodynamics of Strong 
Fields. 

Prof. A. Sandulescu, Vice Di
rector des Schwerionenlabora
toriums in Dubna, hält wäh
rend der Monate April/Mai 
Gastvorlesungen über Theo
ret. Schwerionenphysik. 

Desgleichen Herr Prof. W. 
Frahn, Chairman des Physics 
Dept. der Capetown Universi
ty, Südafrika. 

UNI-REPORT 

Prof. Scheid (Theoret. Physik) 
hält im Juli und August Gast
vorlesungen an der Witwa
tersrand-Universität in Jo
hannesburg/Südafrika. ' 
Prof. W. Greiner (Theor,et. 
Physik) hält im , Juli/August 
Gastvorlesungen über "Nucl~
ar Shock Phenomepa" an der 
University of ' California in 
Berkeley (USA). 

Chemie 
Prof. Dr. H. Oelschläger nahm 
vom 5. bis 7. Mai 1975 in Pe
zinok (Slowakei) am 4. Inter
nationalen Xenobiotica-Kon
greß teil und trug über den 
Metabolismus des von ihm 
entwickelten neuen Lokalan
ästhetikum Fomocain vor. 

Humanmedizin 
Dr. med Karl-Heinz Göggel 
ist zum Honorarprofessor er
nannt worden. 

*' Universitätsbibliothek 
Die Stadt- und Universitätsbi
bliothek und die Sencken
bergische Bibliothek veran
stalten am Mittwoch, dem 
28. Mai 1975 einen Betriebs
ausflug. Sie bleiben an diesem 
Tag geschlossen. 

Neuer Dachverband 
1m zweiten Anlauf ist es den 
Studentenschaften in der 
Bundesrepublik und Westber
lin gelungen, auf einer Konfe
renz in Gießen vom 8. bis 
13. Mai unter dem Namen 
"Vereinigte De'4tsche Studen
tenschaften EV" (VDS) einen 
einheitlichen Dachverband zu 
gründen. Der bisherige Ver
balJ.d Deutscher 'Studenten
schaften (VDS) und der Ver
band der Studentenschaften 
an Fachhochschulen und Hö
heren ·Fachschulen (SVI) , die 
bisher die rund 800 000 Stu
denten in der Bundesrepublik 
repräsentierten, lösten sich 
nach der Gründung des ge
meinsamen Dachverbandes 
auf. 

per Verband, verabschiedete 
am ' 12. Mai eine Erklärung 
zum Grundgesetz, in der es 
unter anderem heißt: "Die ka
pitalistische Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung der 
Bundesrepublik verhindert die 
Verwirklichung der Demokra
tie und damit die volle Ent
faltung der Grundrechte jedes 
Einzelnen. Die Verfassungs
wirklichkeit der Bundesrepu
bUk widerspricht. in zentralen 
Bereichen den Ansprüchen 
der im Grundgesetz formu
lierten Grundrechte." Als Bei
spiel für die Verletzung der 
Grundrechte werden in der 
Erklärung, mit der der neue 
Verband zugleich ein politi
sches Mandat wahrnahm, un
ter anderem Glaubens- und 

Gewissensfreiheit und das 
Recht auf freie Berufswahl 
angeführt. Diese Grundrechte 
könnten, heißt es weiter, ihre 
Wirkung erst voll entfalten, 
wenn "die grundlegenden Wi
dersprüche und Privilegien 
der kapitalistischen Wirt
schafts- und Gesellschaftsord
nung der Bundesrepublik auf 
gehoben sind". Sozialismus sei 
für den VDS nur dann denk
bar, wird weiter betoht, 
"wenn die im Grundgesetz 
festgeset.zten Grundrechte ge
währt werden". Auf ein vor
gesehenes einheitliches Akti
onsprogramm konnte sich die 
Gründungskonferenz wegen 
der Widersprüche zwischen 
Juso-Block und Spa.rtakus,
Block nicht einigen. 
In den neuen Vorstand des 
VDS, der als Fünfergremium 
die Gewähr dafür bieten soll. 
daß es im Führungsgremium 
des Verbandes nicht wieder zu 
einem Pattverhältnis kommt. 
bei dem sich die beiden poliU": 
sehen Fronten gegenseitig 
blockieren, wurden die beiden 
Geschäftsführer der Jungso
zi alisten -H ochse h ulgruppen 
und des MSB Spartakus, Ru
dolf Hartung (Köln) und Uwe 
Knickrihm (Hamburg) sowie 
Arnim Meyer aus Bremen 
vom SHB, Uwe Spohra (Sie
gen) vom Liberalen Hoch
schulverband und AU Piffel 
(München) von den Sozialisti
schen Basisgruppen gewählt. 

Kein Zuschuß 
Anzelge __________ _ 

ches insofern ergeben habe, 
als immer mehr Studierende 
für das Lehramt an Grund-. 
Haupt- und Realschulen, bzw. 
für die Sekundarstufe ][ und 
n, sich dem Schwerpunkt 
Kinder- und Jugendbuchlite
ratur zuwandten. Im besonde
ren M:aße traf dies für Stu
denten zu, die Deutsch als ein 
Hauptfach bzw. Grundschuldi
daktik wählten. 

Personalkantine in Mensa? für Betriebsausflüge 

Aus den Überschüssen der im 
Bereich der Universität auf
gestellten Automaten konnte 
der Personalrat der J. W. Goe
the-Universität, Kernbereich. 
sowohl 1973 wie 1974 für Be
triebsausflüge den einzelnen 
Kolleginnen und Kollegen einen 
Zuschuß von je DM 5,- ge
währen. 1975 stehen hierfür 
leider nicht die erforderlichen 
Beträge zur Verfügung. Der 
Personalrat hat daher beschlos,:" 
sen, dieses Jahr keinen Zu
schuß für Betrtebsausflüge zu 
gewähren. 1976 wird dieser 
Fragenkomplex nach der dann 
vorliegenden Situation erneut 
beraten. 

Vergessen Sie Ihre Vorurtei1e! Infor
mieren Sie sich über Korporationsar
beit! -Wir - der 
VEREIN DEUTSCHER STUDENTEN 
ZU FRANKFURT/ MAIN (VDSt) , 
sind eine national-freihettliche Korpo
ration, "Seit Urnversitätsefi>ffftung 1914 
aktiv. 
Schreiben Sie uns eine Karte: Wir sen
den Ihnen sofort unverbindliches ln-
formationsmaterial. ' 

V9st, 6 FrankfurUMain 'I 
Universitätspoststelle 

, lBesuchei'rSie uns: Freitags 20..00 c. t. 
.~finkenhOf~·, finkenhofstraße.17 ~ 

Während in ' den früheren 
Jahren seines Bestehens das 
Institut vorrangig For
schungsinstitut war, sind in
'zwischen' i;ieit etwa Beginn des 
Jahres 1974 Forschung und 
Lehre im Eahmen der. Insti
tutsarbeit gleichrangig vertre
ten. Allerdings führe dieses 
begrüßenswerte Interesse der 
angehenden Deutsch- und 
Grundschullehrer an der Kin
der- und Jugendliteratur zu 
V~rz,ögerungEm und Abstri
chen in der Forschungsarl;>eit. 

Die Liste Fortschrittliche Ak
tion der Sonstigen Mitarbeiter 
der Universität hat dem Hes
sischen Landtag eine Eingabe 
zur Einrichtung einer Perso
nalkantine im Kernbereich 
der Universität vorgelegt. Die 
Liste hat vorgeschlagen, im 
Zusammenhang mit dein 
Neubau der Mensa 11 das 1. 
Obergeschoß der derzeitigen 
Mensa in eine Personalkanti
ne umz\.l.bauen, um damit eine 
optimale Lösung für die Aus
gabe eines Mittagessens an 
das Personal des Kemgebiets 
zu gewährleisten. Der Präsi-

dent des Hessischen Landtags 
hat mit Schreiben vom 25. 4. 
1975 der Liste Fortschrittliche 
Aktion mitgeteilt, daß er die 
Eingabe an den Haushaltsaus
schuß des Hessischen Land
tags überwiesen hat; der Be
schluß des Landtags soll in 
Kürze mitgeteilt werden. 
Die Liste Fortschrittliche Ak
tion hat auch den Präsidenten 
der Universität gebeten, die 
Eingabe im Zentralen Haus
halts ausschuß der Universität 
zu behandeln mit der BÜte, 
diesen Vorschlag zu unterstüt-
zen. . 
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